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Im öffentlichen Personennahverkehr (OPNV) sind es vor allem drei Probleme, die die 
Verkehrspolitik des Bundes, der Länder und der Gemeinden beschäftigen: 

_ die Bewältigung des Massenverkehrs in den Ballungsgebieten, 

_ die Sicherstellung einer Mindestversorgung ländlicher Gebiete und 

_ die Finanzierung des einen wie des anderen Bereichs bei knapper werdenden Haushalts-

mitteln. 
Die Bewältigung des Massenverkehrs in den Ballungsgebieten wurde eine Zeitlang für 
ein vorwiegend technisches Problem gehalten, das zu lösen der OPNV bei angemes
sener Förderung in der Lage sei. Folgerichtig wurde die Mineralölsteuer zweckgebunden 
erhöht, damit neue U- und S-Bahn-Pro;ekte finanziert werden konnten. 

Sehr bald zeigte sich aber, daß es mit Investitionshilfen nicht getan war, daß vielmehr 
schon die reinen Betriebskosten der neuen U- und S-Bahn-Strecken durch die erzielba
ren Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckt wurden. Unschwer ließ sich voraussehen, daß un
ter solchen Bedingungen eine großzügige OPNV-Planung mit der Zahlungsfähigkeit der 
öffentlichen Haushalte nicht in Einklang zu bringen sein würde. Damit war die Lösung 
des Problems wieder offen. 

In ländlichen Gebieten, in der sogenannten ,.Fläche..:, gibt es keine großen Verkehrs
ströme. Das hat schon in der Vergangenheit hier und da zu der Erkenntnis geführt, 
daß der Schienenpersonennahverkehr ohne entsprechende Nachfrage zu aufwendig ist. 
Im Rahmen der beabsichtigten Konzentration der Bundesbahn auf das noch zu konzipie
rende volkswirtschaftlich optimale Leistungsangebot werden in Zukunft wahrscheinlich 
trOtz aller politischen Schwierigkeiten noch wesentlich strengere Maßstäbe angelegt wer
den, wenn über die Aufrechterhaltung und Finanzierung von kaum noch in Anspruch ge
nommenen Schienenverkehrsleistungen oder deren Verlagerung auf die Straße entschieden 
werden muß. 

Auch Omnibus-Linien benötigen allerdings ein Mindestmaß an Verkehrsaufkommen, das 
in ländlichen Gebieten nicht überall und vor allem nicht immer in der für den Linien
verkehr erforderlichen Bündelung vorhanden ist. Raumordnungspolitische überlegungen, 
das heißt das Bestreben, im ganzen Bundesgebiet in etwa gleichwertige Lebensverhält
nisse zu schaffen, führten vor einigen Jahren zu einer lebhaften Diskussion über die soge-
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nannte Gebietskonzession. Mit Hilfe dieses Instruments, so meinten, die Befürworter, 
würden ländliche Gebiete besser erschlossen werden können. Es fehlte ,edo~h an ,Komp,e. 
tenzen, an Geld und nicht zuletzt an restloser Klarheit darüber, was das elgenth,:he Ziel 
sei. So wurde das Thema von der Tagesordnung abgesetzt, aber das Problem blIeb und 
gewann durch die neue Konzeption der Bundesbahn neue Aktualität. . .. 
Inzwischen hat allerdings die Knappheit der öffendiche~ Kassen den. Blick fur das .. No~. 
wendige und Machbare geschärft. Das gilt sowohl .~ür dl~ .Ballung~ge~:)1ete ~ls auch fur die 
ländlichen Gebiete. So wichtig Idealvorstcllungen fur pohusche LeitbIlder sind - Problem
lösung erfordert Realitätssinn. Es ist nun einmal so, daß ~ie Bürger unseres Landes, und 
keineswegs nur unseres Landes, in ihrer großen. Mehrheit Auto . fah~~n w~llen, sobald 
und solange sie dazu in der Lage sind. Tatsache Ist ferner, daß. du: Burger 10 der .. Regei 
viel vom Staat erwarten, ohne deswegen unbedingt bereit zu sem, l~ Fonn von hoheren 
Steuern dafür zu bezahlen. öffentliche Armut gilt eben, wenn schon mcht mehr als Tugend, 
so als übel doch nur insoweit, als sie privatem Wohlstand abträglich ist. 
Das macht politische Entscheidungen nicht leichter, auch. dann. nicht, wenn. guter R~t 
zur Verfügung steht. Exakte wissenschaftliche Lösunge~ Sind nicht ohne weiteres p~l~
tisch verwertbar. Mit Recht hat Willeke erst kürzlich Wieder davor ge."'arnt, ,.den polItI
schen Entscheidungszwang und die politische Verantwortung durch Wissenschaft ersetzen 

zu wollen..: 1). 
Es geht auch nicht um den vielgepriesenen Mut. zu unpop~läre.n En,:cheidungen, denn 
notwendige Sparmaßnahmen im öPNV müsse~ mcht ~nbedmgt Im ~Iderspruch zur vo~ 
populi stehen. In der Olkrise Ende 1973 hat sl~.h ~ezelgt, daß der ~urger. durchaus bereit 
ist, Einschränkungen hinzunehmen, wenn es dafur uberz~ugen?e Gru~de gl~t. Ohne solc?e 
Grunde geht es freilich nicht. Steuererhöhungen zur Fmanzle.run~ offemhcher .. Nulltanf
Leistungen, die dann nicht in Anspruch genommen werden, weil kem Bedarf dafur besteht, 

wären auch für gutwillige Bürger eine Zumutung. 
Das soll nicht heißen, daß der öPNV ohne öffentliche Zuschüsse ~usko~mcn müßte. per 
OPNV gehört zu den Bereichen, in denen ~er Nutzen. nicht al~e1O beu"? ße~utzer hegt. 
So sehr Eigenwirtschaftlichkeit erwünscht sem mag - sie war me der elgen:hche Zweck 
des OPNV, sondern immer nur ein zeit- und teilweise erreichbares Nebenergebms. 

Streiten kann man darüber, welche Belastung dem Bürger als Fahrgast. und welche .. Be
lastung dem Bürger als Steuerzahler zuzumuten ist. Einig soll.te m~.n s~ch aber daruber 
sein, daß ein OPNV-Angebot nur sinnvoll ist, wenn und .sowelt d~fur e.In nennenswer.~es 
Interesse besteht, und zwar ein Interesse, das ZahlungsbereItschaft emschheßt. Daraus ware 
dann die Forderung abzuleiten, daß sich Nahverkehrspolitik nicht an abstrakten Angebots
vorstellungen, sondern an konkreter Nachfrage zu orientieren hat. 

H. Nachfrage 

1. Statistik 
Der Personenverkehr unterscheidet sich vom Güterverkehr und noch sehr viel meh~ von 
anderen Wirtschaftszweigen durch einen besonders hohen und noch wachsenden Amell der 

I) Vgl. Willeke, R., Die Bedeutung der Verkehrswissenschaft für die Entwicklung der Verkehrspolitik, in: inter· 
nationales Verkehrswesen 28. Jg. (1976) S. 79. 
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.Selbstversorgung •. Der private Pkw ist im Prinzip in der Lage, jedes individuelle Be
dürfnis nach Personenbeförderung zu Lande zu befriedigen. Einmal angeschafft, ist er da
her für die Anbieter öffentlicher oder gewerblicher Beförderungsleistungen ein nur schwer 
zu nehmendes Hindernis. 
Die nachstehende übersicht zeigt die bisherige und die zu erwartende Entwicklung der An
teile des öffentlichen und des Individualverkehrs am Gesamtverkehr, am Berufsverkehr und 
am Ausbildungsverkehr. Die Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) lassen klar erkennen, daß die Bürger der Bundesrepublik bisher nicht bereit waren 
und, wenn die DIW-Prognosen zutreffen, auch künftig nicht bereit sein werden, intensi
ver politischer Werbung für den OPNV zu folgen 2). 

Personen-Kilometer Beförderungsfälle 
1960 1972 1990 1960 1972 Im 

Gesamtverkehr = 100 
öffentlicher Verkehr 37,6 20,1 19,4 41,9 27,3 22,3 
Individualverkehr 62,4 79,9 80,6 58,1 72,7 77,7 

Berufsverkehr = 100 
öffentlicher Verkehr 61,6 24,9 20,1 63,0 31,7 24,0 
Individualverkehr 38,4 75,1 79,9 37,0 68,3 76,0 

Ausbildungsverkehr = 100 
öffentlicher Verkehr 97,3 61,4 58,0 98,7 79,6 75,0 
Individualverkehr 2,7 38,6 42,0 1,3 20,4 25,0 

Bei dieser übersicht fällt besonders der starke Rückgang des Anteils des öffentlichen Ver
kehrs am Berufsverkehr auf. Auch im Ausbildungsverkehr ging der Anteil des öffentlichen 
Verkehrs erheblich zurück. Daß der öffentliche Verkehr hier trotzdem noch dominiert ist 
kein Beweis für eine entsprechend starke Position des OPNV. Würde der vom Perso~en
beförderungsgesetz freigestellte Schülerverkehr aus dem Anteil des öffentlichen Verkehrs 
herausgerechnet - nach der vom DIW vorgenommenen Abgrenzung zwischen öffentlichem 
und Individualverkehr ist er darin enthalten -, so sähe das Bild schon anders aus. Noch 
ungünstiger wäre die Optik für den OPNV, wenn in den Individualverkehr auch der Mofa
Verkehr einbezogen würde, der dem öPNV bereits Jugendliche ab 15 Jahren abspenstig 
macht. 

Die rüc.kläufige. Entwicklung des Verkehrsanteils wäre für den OPNV weniger prekär, wenn 
er weOlgstens m absoluten Zahlen eine Zunahme zu verzeichnen hätte. Bei wachsender, 
wenn auch im Vergleich zur Konkurrenz langsamer wachsender Beschäftigung lassen sich 
unternehmenspolitische Dispositionen für die Zukunft leichter treffen als bei Stillstand 
~~er .gar .. rück.l~ufiger Beschäftigung. Tatsächlich hat jedoch die Zahl der Beförderungs
falle Im offentllchen Verkehr von 1960 bis 1972 zwar geschwankt, sich aber nicht ver
größert. Beförderungsleistung und mittlere Beförderungsweite haben zwar zugenommen, 

2) Vgl. DIW-Wochenb~richt .Nr.34/75. Zu beachten ist die vom verk.ehrspolitischen Sprachgebrauch abweichende 
Abgrenzung: Zum offentbchen Verkehr rechnet das DIW den EIsenbahnverkehr ohne Schiffs- und Militär
verkeh~, .den Luftverkehr und den. t!.Bahn-, Straßenbahn-. Obus- und Kraftomnibusverkehr, also nicht nur 
den L,.~,enverkehr, und zum Ind~v,dualverkehr d~n Verkehr mit Personen- und Kombinationskraftwagen, 
Motorradern und Mopeds, also meht nur den pnvaten Kfz.· Verkehr, sondern auch den Taxi- und Miet
wagenverkehr . 
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aber der Zuwachs geht zu fast einem Drittel auf das Konto des Luftverkehrs, und der 
Rest entfällt im wesentlichen auf den Ausflugsverkehr, der nach dem verkehrspolitischen 
Sprachgebrauch nicht zum OPNV gehört, sowie auf den Ausbildungsverkehr - hier ver
mutlich vor allem auf den freigestellten Schülerverkehr, also ebenfalls nicht auf den ei

gentlichen OPNV3). 

Diese Entwicklung setzte sich bis heute fort. Von 1972 bis 1975 gab es bei der Eisenbahn 
ein leichtes Auf und Ab, per Saldo Stagnation. Im öffentlichen Straßen personenverkehr 
stieg zwar die Zahl der beförderten Personen um knapp 5 %, aber dieses Wachstum fand 
nahezu ausschließlich im Schülerverkehr statt 4 ), wobei der freigestellte Schülerverkehr er-

neut den Löwenanteil kassiert haben dürfte. 
über die DIW-Prognosen für das Jahr 1990 kann man natürlich streiten wie über alle 
Prognosen. Etwas aus dem Rahmen fällt vielleicht das angenommene Wachstum des Eisen
bahnverkehrs in den Sparten »Geschäfts- und Dienstreiseverkehr« und »Urlaubsverkehr«. 
Hier rechnet das DIW, nach einem Zuwachs von 40% bzw. 20% in den Jahren von 1960 
bis 1972, mit Leistungen, die sich gegenüber dem Stand des Jahres 1972 mehr als verdoppeln. 
Aber das ist Fernverkehr, so daß die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit dieser Prognose 
für unsere Betrachtung keine Rolle spielt. Für den 0 PNV erwartet das DIW jedenfalls kei

nen Zuwachs. 

Bei seinen Prognosen ist das DIW von folgenden Grundannahmen ausgegangen 5): 

_ Rückgang der Wohnbevölkerung von 61,7 Mio auf 59,8 Mio (bei gleichbleibend 3,9 Mio 

Ausländern); 
_ Vergrößerung des Anteils der Bevölkerung zwischen 18 und 70 Jahren von 64,8 % auf 

70%; 
_ Zunahme der Zahl der privaten Haushalte um 4 % auf 23,5 Mio; 

Rückgang der Zahl der Schüler und Studierenden von insgesamt 11,5 Mio auf 8,6 Mio; 

Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen von 26,4 Mio auf 27,3 Mio; 
Zunahme des realen Bruttoinlandprodukts um 3,7 % und des realen privaten Verbrauchs 

um 3,5 % jährlich; 

- ausreichendes Energieangebot. 

Füf die Entwicklungschancen des OPNV von besonderer Bedeutung ist die Annahme, 
daß die Gesamtbevölkerung abnimmt. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen könnten sogar 
dazu führen, daß die ausländische Wohnbevölkerung, entgegen der Erwartung des DIW, 

ebenfalls abnimmt. 
Bei gleichbleibendem Verhalten der Bevölkerung ist dementsprechend mit einer Rückwan
derung zum 0 PNV infolge zunehmender Straßenverstopfung um so weniger zu rechnen, 
als ja weiterhin, wenn auch vielleicht in abgeschwächter Intensität, Straßenbau betrieben 
werden wird. Die zu erwartende Vergrößerung des Anteils der kraftfahrfähigen Bevölkerung 
(zwischen 18 und 70 Jahren) spricht ebenfalls nicht für zunehmende Benutzung des OPNV, 
zumal die »kraftfahrende Generation« mehr und mehr auch ältere und alte Menschen um

faßt. 

J) Vgl. DIW, Wochenbericht Nr.34/75, 5.273f. 
4) Vgl. DIW, Wochenbericht Nr. 5176, 5.36. 
5) Vgi. DIW, Wochenbencht Nr. 34175, S. 269. 
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Bei den folgenden, den Verkehrssektor direkt betreffenden Prämissen und Arbeitshypothe
sen konnte das DIW nur vom gegenwärtigen Stand der Verkehrspolitik ausgehen 6): 

_ freie Wahl der Verkehrsmittel, keine generelle Einschränkung des Individualverkehrs; 

_ keine zusätzliche Wettbewerbsbeeinflussung durch administrative Maßnahmen; 

_ keine starken Veränderungen in den Tarif-Kosten-Relationen zwischen den Verkehrsarten; 

_ kein Einsatz neuer Verkehrssysteme; 

_ gegenwärtiges Streckennetz der Deutschen Bundesbahn bei Aufrechterhaltung eines at-
traktiven Leistungsangebots. 

Auf allen 5 Aktionsfeldern sind politische Entscheidungen denkbar, die die vom DIW an
genommenen Entwicklungschancen des 0 PNV positiv oder negativ beeinflussen könnten. 
In den Abschnitten IH. und IV. wird darauf zurückzukommen sein. 

2. Motive 

Das DIW bietet für die bisherige und auch in Zukunft erwartete Präferenz der Verkehrsnut
zer für den Individualverkehr folgende Erklärung an: 
- »Ausschla~gebe?d für die Benutzung des Autos sind im allgemeinen nicht die Kosten, 

s?ndern dIe .. me~st bestehen?en Zeitvorteile und der faktor Bequemlichkeit. Daran wird 
SIch auch kunftig nur wemg ändern, so daß der Individualverkehr seine dominierende 
Rolle behalten wird. '). 

- »Vor allem ?ie Ver~ag~rung der ~ohnungen in breitgestreute Siedlungen am Stadtrand 
~rschwerte eme ~efnedigende Anbmdung der Arbeitsstätte an die Wohnung durch öffent
hche Ver.keh~s~lttel. Auch der Ausbau und Neubau von Massenverkehrsmitteln (U- und 
S-Bahn) m emlgen Ballungszentren konnten das Vordringen des Individualverkehrs nicht 
a~fhalten. Da die verä?~erte Siedlungsstruktur im größeren Umfang überhaupt erst durch 
die wachsende MotorlSlerung ermöglicht wurde, profitierte fast ausschließlich der Indi
vidualverkehr« 8). 

Das ersc~eint plausi~el. Was die Stadtplanung betrifft, so scheinen Sachverständige und Ver
an~~rtl.lche noch mcht herausgefunden zu haben, wie gehobene Ansprüche an die Wohn
verhaltmsse und »geballte« Wohnlage - Voraussetzung für einen rationellen Einsatz von 
Massenverkehrsmitteln - miteinander in Einklang gebracht werden können. Mit zunehmen
der Wohnungskonzentration wächst naturgemäß die Gefahr, daß letztlich inhumane Wohn
silos entstehen, die neben allen sonstigen Nachteilen u. U. auch noch den Nachteil hoher 
Bau- u?d Unterhal~un.gsko.sten habe~ .. Umgekehrt sinkt mit abnehmender Wohnungskon
zentratIOn zwangslauftg die Attrakuvltät des 0 PNV, weil für immer mehr potentielle 
OPNV-Kunden immer längere An- und Abmarschwege entstehen. 

Auc~ die beste Stadtplanu?g wird allerdings nicht in der Lage sein, alle Anforderungen, die 
an .dIe :",ohnungs- und SIedlungsstruktur und an die Verkehrsbedienung gestellt werden, 
glelchzemg zu erfüllen. Das bedingt eine Rangfolge, für die wiederum Kriterien be
nötigt werden. 

Nachdem der Grundbedarf an Wohnraum gedeckt ist, wird am sichersten aus dem Verhalten 
der Bevölkerung zu erkennen sein, inwieweit bessere Verkehrsanbindung oder individuel-

6) Vgl. DIW, Wochenbericht Nr. 34/75, S. 269. 
1) Vgl. DIW , Wochenbericht Nr. 34/75, S. 272. 
~) Vgl. DIW, Wochenbericht Nr. 34/75, 5.272. 



68 Günther Storsberg 

leres Wohnen bevorzugt wird. Auch das ist also ein Problem der Nachfrage, und die Stadt
planer werden gut daran tun, den Bürger so zu nehmen, wie er ist, und nicht so, wie sie ihn 
gerne hätten. 

Letzteres gilt auch für die Unternehmen des OPNV. Da die Stadtplanung im Verlauf von 
10, 15 Jahren an der vorhandenen Substanz im allgemeinen nur in marginalen Größen etwas 
ändern kann, sind die Motive der Verkehrsnutzer für die Beurteilung der künftigen Chan
cen des OPNV auch langfristig wichtiger als Konzeptionen der Stadtplanung. 
Der Hinweis des DIW auf die Faktoren Zeit und Bequemlichkeit kann nur unterstrichen 
werden. Nur selten ist der OPNV schneller als der private Pkw, und was die Be
quemlichkeit betrifft, so sprechen die statistischen Zahlen eine deutliche Sprache: Von 
1960 bis 1972 ist der OPNV im Berufsverkehr, absolut gesehen, um fast ein Drittel zu
rückgegangen, obgleich dieser Bereich tariflich kaum weniger vorsichtig behandelt wurde 
als der Ausbildungsverkehr. Das läßt deutlich erkennen, daß die Bevölkerung es leid ist, 
als Masse behandelt zu werden, wie das in den übervollen Bahnen und Omnibussen zur 
Zeit des Berufsverkehrs unvermeidlicherweise geschieht. 

So gesehen liegt der vom DIW gezogene Schluß, die Kosten seien für die Benutzung des 
Autos im allgemeinen nicht ausschlaggebend, ziemlich nahe. Trotzdem sollte das Kosten
bewußtsein der Bürger nicht unterschätzt werden. Die häufig aufgestellte Behauptung, die 
Benutzer privater Pkw rechneten falsch, bedarf der überprüfung. 

Unbestritten ist, daß bei einem Vergleich auf Vollkostenbasis Schienenbahnen und Omni
busse in der Regel billiger sind als der eigene Pkw bei Einmann-Besetzung. Rechnet man 
für den Pkw mit DM -,35 pro km, so wird man bei den heute üblichen Mindestfahrprei
sen des OPNV etwa ab 2 km Fahrweg mit der Zeitkarte und etwa ab 4- 5 km Fahrweg 
mit dem Einzelfahrschein unter den Kosten des eigenen Pkw bleiben. Bei Zweimann
oder gar Dreimann-Besetzung ergeben sich aber schon ganz beachtliche Schnittentfer
nungen, da ja die Pkw-Kosten praktisch konstant bleiben. Schon bei einem Vergleich auf 
Vollkostenbasis ist also die Fahrgemeinschaft dem OPNV in vielen Fällen kostenmäßig 
überlegen. 

Tatsächlich ist jedoch der Vergleich auf Vollkostenbasis nur für denjenigen sinnvoll, der 
vor der Frage steht, ob er sich dem OPNV anvertrauen oder ein Auto anschaffen soll. 
Vor dieser Alternative stehen nur wenige, denn der Berufsverkehr ist nur einer von meh
reren Verwendungszwecken des privaten Pkw und oft genug nicht einmal der primäre. 
Ist aber der eigene Pkw erst einmal angeschafft, so gehören in die Vergleichsrechnung 
weder die reinen Fixkosten wie Kraftfahrzeugsteuer, Versicherung und Garagenmiete 
noch die vollen Abschreibungen. (Erfahrungsgemäß spielt beim Wiederverkauf das Bau
jahr meist eine wesentlich größere Rolle als der Kilometerstand, zumal beim Durch
schnittsfahrzeug der Rost schneller zu arbeiten pflegt als der technische Verschleiß). 
Gegen die Grenzkosten des privaten Pkw kann der 0 PNV selbst dann kaum konkur
rieren, wenn der Pkw-Besitzer sein Fahrzeug allein benutzt. Daß die Grenzkostenrechnung 
hier angebracht ist, müssen zumindest diejenigen bestätigen, die der Meinung sind, daß 
sich die Ertragslage der Bundesbahn und des OPNV durch höhere Auslastung der vor
handenen Kapazitäten verbessern ließe. Was hier richtig ist, kann beim privaten Pkw nicht 
falsch sein. Wer ernstlich glaubt, die Masse der Pkw-Besitzer verstieße aus purer Un
kenntnis gegen eigene finanzielle Interessen, dürfte seinerseits falsch gerechnet haben. 

Wenn nun aber schon der Kostenvergleich nur begrenzte Vorteile des OPNV ergibt, dann 
lassen die in der Regel für den Pkw sprechenden Faktoren Zeit und Bequemlichkeit, die 
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man ja auch in Geld umrechnen kann, nicht mehr sehr viele Fälle übrig, in denen der 
{)PNV insgesamt dem privaten Pkw überlegen ist. Eine »natürliche.: überlegenheit be
sitzt der OPNV nur da, wo er außer Konkurrenz fährt, weil seine Kunden aus Altersgrün
den nicht mehr oder noch nicht Auto fahren können, und in den relativ wenigen Fällen 
einer »Autophobie«. Bei »echter« Konkurrenz müssen dem OPNV schon die örtlichen 
Verhältnisse zu Hilfe kommen wie Parkplatzmangel, Direktverbindung zwischen Wohnung 
und Fahrtziel oder ähnliches. 

3. Elastizität 

Für die Anbieter öffentlicher Verkehrsleistungen, aber auch für die Verkehrspolitiker ist 
es wichtig, die Elastizität der Nachfrage zu kennen. Nur bei deren Berücksichtigung 
haben unternehmenspolitische oder verkehrspolitische Maßnahmen der Absatzförderung 
Aussicht auf Erfolg. 

Ansatzpunkte zur Beurteilung der Nachfrageelastizität sind die Motive der Verkehrsnutzer. 
Entscheiden sich die meisten Leute der Schnelligkeit, der Bequemlichkeit oder niedrigerer 
Kosten wegen für den privaten Pkw, wobei die genannten Gründe einzeln oder kumulativ 
vorliegen können, so hängen die Entwicklungschancen des OPNV zwangsläufig davon ab, 
ob sein Leistungsangebot in puncto Schnelligkeit, Bequemlichkeit und/oder Preis so ver
bessert werden kann, daß der private Pkw über- bzw. unterboten wird. 

Was die Schnelligkeit betrifft, so ist der OPNV gegenüber dem privaten Pkw wegen des 
Zeitverlustes, den An- und Abmarschwege, Wartezeiten und Zwischenhalte verursachen, von 
vornherein im NachteiL Muß umgestiegen werden, so entstehen durch zusätzliche Fußwege 
und Wartezeiten weitere Zeitverluste. Da öffentliche und private Verkehrsmittel auf nor
malen Straßen denselben Geschwindigkeitsbeschränkungen unterliegen und in gleicher Weise 
durch Ampeln und Stauungen behindert werden, kann es nicht ausbleiben, daß der private 
Pkw in der Regel schneller ist als die Straßenbahn oder der Omnibus. 

Solche Zeitdifferenzen summieren sich rasch zu entscheidungsrelevanten Größen. Spart der 
Berufstätige beispielsweise bei Pkw-Benutzung gegenüber öPNV-Benutzung pro Tag eine 
halbe oder gar eine ganze Stunde Fahrzeit ein, so ist der OPNV bereits ziemlich hoffnungs
los im Hintertreffen. Auch wer die eingesparte Zeit nicht »vermarktet«, pflegt sie zu be
werten. Freizeitgewinn steht heute bei manchen schon höher im Kurs als Einkommensver
besserung. 

Die Frage, von welcher Zeitdifferenz ab die Wahl des Verkehrsnutzers zum Nachteil des 
OPNV beeinflußt wird, ist sicherlich nicht einheitlich zu beantworten. Die absolute Zeit
differenz wird nicht immer entscheidend sein. Wenn sich die Fahrzeit beim übergang auf 
den OPNV von 60 auf 75 Minuten verlängert, so ist das vermutlich weniger gravierend, 
als wenn man zwischen 5 Minuten und 20 Minuten Fahrzeit zu wählen hat. 

Der Fahrzeitvorsprung des privaten Pkw kann freilich entfallen oder sich gar ins Gegen
teil verkehren, wenn besondere Umstände hinzukommen, beispielsweise dann, 
- wenn auch bei Pkw-Benutzung Fußwege in Kauf genommen werden müssen, weil sich 

die Garage auf einem fremden Grundstück befindet oder weil es in der Nähe des 
Fahrtziels keine Parkplätze gibt; 

- wenn die Straßenbahn oder der Omnibus vor der Haustür hält; 

wenn der OPNV eigene Fahrwege oder Fahrspuren besitzt und deswegen durch Ver
kehrsstauungen und Ampeln weniger behindert wird als der übrige Verkehr; 
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- wenn das öffentliche Verkehrsmittel schneller fahren darf als andere Fahrzeuge, wie 
das bei U- und S-Bahn häufig der Fall ist. 

Letztlich kommt es auf den Einzelfall an. Die Haltestelle vor der Haustür nütZt 

nichts, wenn der Omnibus oder die Straßenbahn in die falsche Richtung fährt. Auch von der 
U- oder S-Bahn hat nur derjenige etwas, dessen Weg ganz oder zu einem wesentlichen Teil 
durch eine U- oder S-Bahn-Linie abgedeckt wird. Aus Gründen dieser Art fällt selbst in 
Großstädten mit gut ausgebautem üPNV-Netz der Zeitvergleich häufig zugunsten des 
privaten Pkw aus. 

Zeitverlust kann allerdings durch größere Bequemlichkeit kompensiert werden. Wer im 
öffentlichen Verkehrsmittel mit einem Sitzplatz rechnen kann, wird weniger auf die Fahr
zeit achten als derjenige, der sich mit einem Stehplatz begnügen muß. Aber die sichere 
Aussicht auf einen Sitzplatz ist eben schon wieder nicht die Regel, und schon gar nicht 
im Berufsverkehr. Gerade in den Zeiten, in denen im Interesse der Flüssigkeit des Ver
kehrs eine Entlastung der Straße am meisten erwünscht wäre, ist die Attraktivität des 
OPNV, was Bequemlichkeit betrifft, am geringsten. 

Immerhin darf nicht unterschätzt werden, daß der OPNV bei Regen, Schnee oder Glatteis 
zumindest temporär einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber dem privaten Pkw besitzt. 
Auch ist der Großstadtverkehr für AutOfahrer, die nicht gerade Autofanatiker sind, kein 
reines Vergnügen. Die erhöhte Verantwortung und das Unfallrisiko sind Gesichtspunkte, die 
zumindest für nicht mehr ganz junge Autofahrer Bedeutung haben. Der Umkehrschluß 
lautet freilich: je besser und sicherer die Straßen, desto schlechter für den OPNV! 
Für mehr Bequemlichkeit könnten theoretisch einfachere Abfertigung, raschere Zug- oder 
Wagenfolge, größeres Sitzplatzangebot und Netzverdichtung sorgen. Die Frage ist nur, ob 
sich dann nicht die Schere zwischen Kosten und Erträgen noch weiter öffnen würde. 

Einfachere Abfertigung braucht nicht mehr zu kosten. Für Zeitkarteninhaber oder -an
wärter ist allerdings eine nennenswerte Vereinfachung kaum noch möglich, eher schon für 
Gelegenheitskunden. Die Wünsche von Gelegenheitskunden sind jedoch wenig homogen. 
Fahrscheinautomaten sind nur für halbwegs technisch Begabte einfach zu bedienen. Weni
ger Versierte verpassen über dem Studium der Bedienungsanleitung leicht den Anschluß. 
Zumindest reagieren die Kunden unterschiedlich; was der eine bequem findet, ist für den 
anderen lästig. Auch insoweit tun sich Massenverkehrsmittel mit ihrem Angebot an jeder
mann bei der Kundenwerbung schwer. 

Raschere Zugfolge. größeres Sitzplatzangebot oder Netzverdichtung erhöhen den Aufwand. 
Das bedeutet neue Subventionen oder höhere Fahrpreise, wobei erstere kaum in Betracht 
kommen dürften, solange man sich noch darüber streitet, wer die schon vorhandene Ko
stenunterdeckung ausgleichen soll. 

Höhere Fahrpreise müssen nicht norwendigerweise abschreckend wirken. Sie tun es erfah
rungsgemäß dann nicht, wenn dafür eine Leistung geboten wird, die den Kundenwünschen 
besser entspricht als das bisherige Angebot. Unter Umständen können sogar trotz höherer 
Fahrpreise zusätzliche Kunden gewonnen werden, wenn das neue Angebot wirklich attrak
tiv ist. Das hat sich beispielsweise im TEE- und IC-Verkehr der Bundesbahn gezeigt. 

Diese Annahme erscheint um so eher gerechtfertigt, als umgekehrt Fahrpreisermäßigungen 
nicht automatisch zu vermehrter Inanspruchnahme des OPNV führen. In Rom erwies sich 
ein zeitweiliger »Nulltarif« als absoluter Fehlschlag. Ähnlich endete das Experiment, das 
in der Zeit vom 1.11.1974 bis zum 31.7.1975 in Duisburg, Mönchengladbach und Viersen 
mit Monatskarten zum Einheitspreis von DM 12,- gemacht wurde: größeres Defizit, aber 
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kein nennenswerter Verkehrszuwachs. Nur 5,4 % der kraftfahrenden Arbeitnehmer von 
S Testfirmen machten von dem Angebot während der gesamten Testzeit Gebrauch, und 
selbst diese relativ wenigen »Umsteiger« hätten nach eigenen Erklärungen bei Aufrechterhal
tung der Vergünstigung nicht mit Sicherheit auf Dauer für den 0 PNV gewonnen werden 
können. 8,1 % kehrten vor Beendigung des Experiments zu ihrem Pkw zurück, und die 
große Masse, 86,5 %, war überhaupt nicht bereit, sich vom eigenen Fahrzeug zu trennen 9). 
Damit waren diejenigen widerlegt, und das war wohl auch der eigentliche Sinn der Veran
staltung, die den »Nulltarif« als sozialreformerische Großtat propagiert hatten. Es kann 
jetzt als erwiesen angesehen werden, daß die Nachfrage auf Preisveränderungen im OPNV 
nur sehr bedingt reagiert. 

Absolute Obergrenze ist sicherlich der Taxi-Fahrpreis. Davon ist man im OPNV noch 
ein gutes Stück entfernt. Daß 3 oder 4 Personen im Taxi kaum teurer oder unter Um
ständen sogar schon billiger fahren als in der Straßenbahn oder im Omnibus, war und ist 
auch künftig nicht zu vermeiden. Sonderpreise für Affinitätsgruppen würden das T arif
system des OPNV außerordentlich komplizieren, vermutlich ohne viel zu ändern. 

Wichtiger ist deshalb die Erkenntnis, daß nicht einmal Tarifermäßigungen bis herab zur 
Nullgrenze - wenn man die römischen Erfahrungen einbezieht - in nennenswertem Umfang 
Autofahrer zum OPNV bekehren können. Daraus ist zu folgern, daß die Masse der AutO
fahrer den Zeit- und Bequemlichkeitsvorsprung des privaten Pkw mit einem Betrag bewertet, 
der dem entsprechenden OPNV-Fahrpreis mindestens gleichkommt. 

Der OPNV steht letztlich vor dem gleichen Problem, mit dem Industrie und Handel im
mer wieder fertig werden müssen: Ware, deren Qualität vom allgemeinen Anspruchsniveau 
überholt worden ist, bleibt liegen, weil die Kunden es vorziehen, für bessere Ware mehr 
auszugeben. Nur ist es für den OPNV wesentlich schwerer als für Industrie und Handel, das 
Angebot so umzustellen, daß es den veränderten Ansprüchen gerecht wird. 

1. Zielvorstellungen 

1.1. Grundsätze 

III. Angebot 

Die Gestaltung des OPNV-Angebots setzt Zielvorstellungen voraus. Dabei muß zwischen 
den Zielvorstellungen der Unternehmen des OPNV und denen der Verkehrspolitik unter
schieden werden. 

Was die Unternehmen des OPNV betrifft, so kommt es ihnen verständlicherweise in erster 
Linie darauf an, von ihren immer dringender werdenden Geldsorgen befreit zu werden. 
Die Chancen, dieses Ziel aus eigener Kraft zu erreichen, sind gering. Qualitätsverbesserung 
kostet Geld, ohne daß die Sicherheit besteht, daß den Mehraufwendungen mindestens 
gleich hohe Mehreinnahmen gegenüberstehen werden. Folglich fordern die Unternehmen 
des OPNV einen Ausgleich aus öffentlichen Mitteln. 

Diese Forderung ist berechtigt, solange den Unternehmen des OPNV nicht gesagt wird, daß 
sie ihre Leistungen einschränken sollen. Schon der Begriff »öffentlicher« Personennah-

9) Vgl. Bericht in _Bus + Bahn«, Heft 92/ 1975. 
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verkehr weist aber darauf hin, daß hier Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 
Dieses öffentliche Interesse kann nicht auf Leistungen begrenzt sein, die sich durch Benut
zerentgelte finanzieren lassen 10). denn das hieße, daß ein bestimmter Leistungsauftrag nicht 
erteilt werden könnte. Das öffentliche Interesse bestünde dann im Grunde nur in der Ver
meidung von Haushaltsbelastungen und wäre auch durch einen auf Null reduzierten üPNV 
gewahrt. 
Weiter ergibt sich aus dem öffentlichen Interesse am OPNV, daß der üPNV »Werkzeug« 
ist und deshalb nicht selbst über seinen Verwendungszweck entscheiden kann. Der öffent
liche Auftrag muß vielmehr von den dazu berufenen politischen Instanzen vorgegeben wer
den. Dafür steht den Unternehmen des OPNV ein finanzieller Ausgleich für denjenigen 
Teil ihrer Aufwendungen zu, den sie auch bei wirtschaftlichster Unternehmensführung 
nicht durch eigene Erträge decken können. 
Im Prinzip ist das unstreitig. Was noch fehlt, ist eine allgemeine Einigung darüber, wer 
den Unternehmensauftrag erteilen und wer die Ausgleichszahlungen leisten soll. In dieser 
Hinsicht ist die Abgeltungsregelung, zu der sich der Gesetzgeber am Ende der siebenten 
Legislaturperiode durchgerungen hat, ein begrüßenswerter Anfangserfolg 11), wenn auch von 
den ursprünglichen Absichten der Bundesregierung - voller Ausgleich der durch Fahrgeld
einnahmen nicht gedeckten Kosten des Ausbildungs- und des Berufsverkehrs 12) - nur ein 
Anspruch auf Abgeltung von 50 % der Kostenunterdeckung im Ausbildungsverkehr übrig 
geblieben ist. 
Für den Bürger als Benutzer des OPNV sind diese zugegebenermaßen schwierigen Fragen 
allerdings kaum von Interesse. Die Abgeltungsregelung ist eine Teilentscheidung darüber, 
welche Behörde die finanzielle Verantwortung für den OPNV zu tragen hat. Die Fahrzeuge 
des OPNV werden dadurch weder schneller noch bequemer. 
Niemand sollte jedenfalls glauben, eine Lösung der Probleme der Unternehmen des OPNV 
- von der wir noch weit entfernt sind - sei gleichbedeutend mit der Lösung der Pro
bleme des OPNV selbst. Gezielte finanzielle Unterstützung der Unternehmen des OPNV 
ist ein Mittel der Verkehrspolitik. Für die Offentlichkeit sehr viel wichtiger sind die ver
kehrspolitischen Zielvorstellungen. Hier gab es in den letzten Jahren mehrfach neue Er
kenntnisse. 
In der Regierungserklärung vom 18.1.1973 hieß es: »Der öffentliche Personennahverkehr 
hat Vorrang vor dem Individualverkehr. Die dafür erforderlichen Programme werden viel 
Geld kosten« 13). 

Diese Aussage entsprach einem Umdenken, das schon einige Zeit vorher eingesetzt hatte, 
und zwar im Zuge eines erwachenden Umweltbewußtseins, als Reaktion auf steigende Ver
kehrsunfallzahlen, auf zunehmende Luftverschmutzung, auf Stadtzentren, in denen das Auto 
den Menschen zu verdrängen drohte. Man hatte auch eingesehen, daß der innerstädtische 
Verkehr nicht dadurch zu bewältigen war, daß man zu Spitzhacke und Preßlufthammer griff 
und breite Schneisen quer durch Wohn- und Geschäftsviertel legte. 

10) Vgl. Konow, K. 0., Unternehmensziele der staatlichen Eisenbahnen, in: Zeitschrift für Verkehrs wissenschaft. Heft 31 
1972, S. 157. 

11) Vgl. Artikel 1 Ziffer 2 des Dritten Gesetzes zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes vom 24. 8. 1976 
(8GBl I Seite 2439) und Artikel 1 Ziffer 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Allgemeinen Eisenbahngeset
zes vom 24. 8. 1976 (BGBI I Seite 2441 ), kommentiert in ~ Bus + Bahn«, Heft 106/ 1976. S. 1. 

12) Vgl. Bundestags-Drucksache Nr. 7/2018, Sachgebiet 9240, Artikel 1 Ziffer 2. 
13) Veröffentlichung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, S.35. 
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Andererseits hatte man wohl nicht vermutet, daß die Auslobung öffentlicher Zuschüsse 
eine derart stimulierende Wirkung haben würde. Wie oft bei allzu statischer Betrachtungs
weise sah man sich bald von der l)ynamik der Ereignisse überrollt. Die Verwirklichung all 
der kühnen U- und S-Bahn-Projekte, die ehrgeizige Kommunalpolitiker in Windeseile aus 
der Taufe hoben, würde weit mehr Mittel erfordert haben, als beim besten Willen bereitzu
stellen waren. 
Ein Kommentar der Ernüchterung: »Die Blütenträume, die manche noch vor zwei Jahren 
über die Entwicklung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs hegten, sind 
zerstoben . .. Ganz so dramatisch, wie einige Interessengruppen glauben machen möchten, 
ist der Wandel in den Zielsetzungen für den Nahverkehr keineswegs, obwohl die U- und 
S-Bahn-Euphorie inzwischen durch mehr Realitätssinn abgelöst wurde. Dennoch: auch 
heute sind Busse und Bahnen keineswegs zugunsten des Autos auf das Abstellgleis ge
schoben. Aber die Kassenlöcher bei Bund, Ländern und Gemeinden sind Gründe (wenn auch 
nicht die einzigen) dafür, daß die Verkehrsplaner futuristisches Gedankengut aus ihren 
überlegungen gestrichen haben« 14). 

Das Bedauern ist deutlich zu spüren. Aber trotz wiederbelebter Konjunktur werden wir auf 
absehbare Zeit kein Geld für teuere Verkehrssysteme haben, deren volkswirtschaftlicher 
Nutzen zumindest nicht so ins Auge springt, daß konkurrierende politische Vorhaben be
reitwillig zurückgestellt würden. Bundesverkehrsminister Gscheidle hat das Ziel seiner Nah
verkehrspolitik kurz entschlossen im Bereich des Machbaren angesiedelt: »Ausgewogenes 
Verhältnis zwischen OPNV und Individualverkehr und sinnvoller, d. h. zweckorientierter 
Einsatz jedes Verkehrsmittels - auch des Pkw« 15)1 

Dem kann nur zugestimmt werden. Was zu tun bleibt, ist, die Aufgabenbereiche der einzel
nen Nahverkehrsmittel so zu definieren, daß das · Gesamtbild die Attribute »ausgewogen«, 
»sinnvoll« und »zweckorientiert« rechtfertigt. 

1.2. Aufgaben des OPNV 

Von den allgemeinen Zielvorstellungen einer nachfrageorientierten Nahverkehrspolitik ge
langt man zu den konkreten Aufgaben der einzelnen OPNV-Unternehmen letztlich nur über 
Marktanalysen. Es besteht der Eindruck, daß es hier noch ebenso viel nachzuholen gibt 
wie in puncto Nachfrageorientierung. Erst wenn man weiß, wie sich die effektive oder 
potentielle Nachfrage jeweils zusammensetzt, kann man aus dem verfügbaren OPNV-Instru
mentarium von Fall zu Fall die richtige Auswahl treffen oder aber dieses Instrumenta
rium zweckentsprechend ergänzen. 

Der DIW-Prognose ist zu entnehmen, wie groß voraussichtlich die Zahl der Personen sein 
wird, die im Jahre 1990 öffentliche Verkehrsmittel benutzen werden, verkehrspolitische 
Status-quo-Bedingungen unterstellt. Es wäre aber nicht gut, wenn die Nahverkehrspolitik so 
lange auf der Stelle treten würde. Nachdem die OPNV-Euphorie unter dem Eindruck 
wachsender Zuschußbedürftigkeit des QpNV verflogen ist, sollte eine ernüchterte Nah
verkehrspolitik darauf gerichtet sein, die Aufgaben des OPNV neu zu definieren, und 
zwar so, daß das Notwendige geschieht, ohne daß der Zuschußbedarf die verfügbaren Haus
haltsmittel übersteigt. 

a) jürgen Kwtz in ,.Frankfurter Rundschau« vom 6. 9.1975. 
15) Aus einem Vortrag, gehalten am 15.5.1975 vor dem Gesprächskreis Wirtschaft und Politik der Friedrich

Ebert-Stiftung (in Manuskriptform verteilt). 



74 Günther StoTsberg 

Notwendig ist, für diejenigen zu sorgen, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen 
sind. Dies zu tun, ist auch unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität der Staatstätigkeit 
Sache der zuständigen Gebietskörperschaften. 
Der Kreis der Betroffenen läßt sich in vier Gruppen einteilen, und zwar in 

diejenigen, die kein Kraftfahrzeug führen dürfen, weil sie zu jung sind oder weil ihnen 
die Fahrerlaubnis entzogen wurde oder weil sie wegen Krankheit oder aus Altersgründen 
nicht mehr fahrtauglich sind; 

diejenigen, die ein Kraftfahrzeug zwar führen dürfen, dies aber, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht wollen; 

diejenigen, die zwar ein Kraftfahrzeug besitzen, es aber im konkreten Fall nicht benutzen 
können, weil es am Fahrtziel an Parkmöglichkeiten fehlt, und 

diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage sind, ein Kraftfahrzeug zu 
halten 16). 

Der Umfang der genannten Gruppen bestimmt aber nur die theoretische Obergrenze des 
Bedarfs. In der Praxis scheidet aus, 

wer wegen günstiger Wohnlage für den täglichen Bedarf überhaupt kein Beförderungs
mittel benötigt; 

wer das Fahrrad wiederentdeckt oder gar nicht erst beiseite gestellt hat; 
wer in einer Fahrgemeinschaft oder im Rahmen der Nachbarschaftshilfe ausreichende Mit
fahrmöglichkeiten besitzt. 

Andererseits ist die Beförderungspflicht einzukalkulieren. Es kommen also diejenigen hinzu, 
die zwar nicht auf den OPNV angewiesen sind, ihn aber hier und da wegen günstiger Ver
kehrsverbindungen dem eigenen Fahrzeug vorziehen. 

Zur längerfristigen Entwicklung dieser Gruppen, die im Rahmen örtlicher Untersuchungen 
quantifiziert werden müßten, läßt sich etwa folgendes sagen: Die kraftfahrfähige Bevölke
rung wird zunehmen 17). Bei zunehmender Kraftfahrzeugdichte werden jedoch die Anforde
rungen an die Fahrtauglichkeit möglicherweise verschärft werden. Das könnte dazu führen, 
daß die Gruppe derer, die kein Kraftfahrzeug führen dürfen, insgesamt nicht wesentlich klei
ner werden wird. 
Auch die Gruppe der Personen, die ihr Fahrzeug wegen fehlender Parkmöglichkeiten am 
Fahrtziel nicht benutzen können, dürfte gegenläufigen Tendenzen unterliegen. Einerseits 
können gewählte Regierungen auf die Dauer nicht daran interessiert sein, eine Bevölkerung, 
die Auto fahren will, durch Park- und Halteverbote, für die es keine zwingenden verkehr
lichen Gründe gibt, zu verärgern. Andererseits erfreuen sich Fußgängerzonen wachsen
der Beliebtheit, so daß sie vermutlich an Zahl und Umfang zunehmen werden. Die Ver
wendbarkeit des privaten Pkw für Fahrten ins Stadtzentrum würde dementsprechend ab
nehmen. 
Halten sich insoweit Plus und Minus für den künftigen OPNV-Bedarf noch in etwa die 
Waage, so ergeben sich klare Abstriche auf Grund der sicherlich berechtigten Erwartung, 
daß mit steigendem Wohlstand der Kreis derer, die sich kein Kraftfahrzeug leisten können, 

16) Ganz ähnlich Fiedler, J., öffentlicher Personennahverkehr - Angebot auch in Zeiten und Räumen schwacher 
Verkehrsnachfrage?, in: Internationales Verkehrswesen, 28. Jg. (1976), 5.157. 

17) Vgl. DIW, Wochenbericht Nr. 34/75, $. 269. 
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kleiner und die Gruppe der Personen mit ausreichenden Mitfahrmöglichkeiten entsprechend 
größer werden wird. 
In der gleichen Richtung würde es wirken, wenn in der Erkenntnis, daß Stadtzentren ohne 
Wohnbevölkerung ihre wahre Funktion nicht voll erfüllen können, künftig in den Stadt
zentren wieder mehr Wohnungen gebaut würden; denn je enger der räumliche Zusammen
hang zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, Einkaufsvierteln und Kulturstätten ist, desto 
geringer ist von vornherein das Transportbedürfnis. 

Die Zahl derer, die das Auto aus überzeugung ablehnen, kann kaum größer werden, so
lange die Lust am Autofahren unvermindert anhält, was bei der vom DIWangenommenen 
Entwicklung des Kraftfahrzeug-Bestandes 18) - sicherlich zu Recht - unterstellt worden ist. 
Berücksichtigt man dann noch, daß die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik abnimmt 19), 
sO muß man für sehr wahrscheinlich halten, daß die Versorgung der Personen, die auf 
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, künftig eine geringere Rolle spielen wird 20). 

Natürlich wird es immer Fälle geben, in denen neue Verkehrsströme mit Massenverkehrs
mitteln bewältigt werden müssen. In der städtebaulichen Entwicklung gibt es keinen Still
stand. Aber das bedeutet in Anbetracht der gegebenen Rahmendaten nur Verlagerung und 
ändert nichts an der Größenordnung des Bedarfs an OPNV-Leistungen. 

Zwar könnte daran gedacht werden, den Aufgabenbereich des OPNV durch gezielte ver
kehrspolitische Maßnahmen zu erweitern. Die Frage ist nur, warum dies geschehen sollte. 
Wenn im OPNV überschüsse erwirtschaftet würden, so wäre es kaum nötig, sich über 
eine Angebotserweiterung den Kopf zu zerbrechen. Auch bei Kostendeckung gäbe es wahr
scheinlich noch einen verkehrspolitisch nutzbar zu machenden Erweiterungsspielraum. T at
sächlich beansprucht der OPNV aber in steigendem Maße Zuschüsse aus öffentlichen Haus
halten 21). Zusätzliche Aufgaben würden daher mit ziemlicher Sicherheit den Zuschußbe
darf vergrößern. Das wäre mit der bloßen Absicht, die Schrumpfung des OPNV aufzu
halten, nicht zu rechtfertigen. 

Für eine Erweiterung des Aufgabenbereichs des OPNV kann es im Prinzip zwei Motive 
geben: Verbesserung der Versorgung derer, die auf öffentliche Verkehrsleistungen ange
wiesen sind, und Einschränkung des Gebrauchs privater Kraftfahrzeuge. Beide Motive 
können dort zusammentreffen, wo Fußgängerzonen vergrößert oder neu eingerichtet werden 
sollen. Hier erscheint es in der Tat angebracht, private gegen öffentliche Verkehrsleistun
gen auszutauschen, selbst wenn dafür zusätzliche Mittel aus öffentlichen Haushalten be
nötigt werden. Verkehr ist kein Selbstzweck und muß, auch in seinen einzelnen Sparten, 
den Zielen einer allgemein für sinnvoll gehaltenen Stadtplanung untergeordnet werden. 
Sonstige Fälle eines notwendigen oder wenigstens vertretbaren Austauschs privater gegen 

18) Das DIW schätzt, daß sich der Pkw-Bestand von 17,9 Mio im Jahre 1975 auf 23,0 Mio im Jahre 1990 vergrößern 
wird - \ gl. Wochenbericht Nr.44/ 75, $. 362. 

19) V~l. DIW, Wochen bericht Nr.34/75, $.269. 
10) Die Annahme des DIW, daß die Beförderungsleistungen im öffentlichen Verkehr, von 1972 an gerechnet, 

bis zum Jahre 1990 um 30 % zunehmen werden (von 110,0 auf 141,8 Mrd Personenkilometer - Wochen
bericht Nr.34/75, $.276), überrascht auf den ersten Blick. In etwa läßt sie sich aber erklären. Das DrW 
erwartet eine Zunahme vor allem im Luftverkehr sowie im GeschäIts-, Dienstreise- und Urlauhsverkehr der 
Eisenbahn (Wochenbericht Nr.34/75, $.275), also im Fernverkehr. Im Straßenverkehr rechnet das DIW nur 
mit Mehrleistungen von knapp 11 % (Zunahme von 62,4 auf 69,1 Mrd Personenkilometer - Wochenbericht 
Nr.34/75, $.276), von denen die Hälfte auf den Ausflugverkehr entfällt (Wochenbericht Nr.34/75, 5.276), also 
ebenfalls nicht auf den eigentlichen OPNV, sondern auf den Omnibus-Gelegenheitsverkehr. Der Rest ist An
sichtssache. 

21) Vgl. Folgekostenbericht der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 7/4556 vom 12. 1. 1976, S. 5 H. 
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öffentliche Verkehrsleisrungen zu Lasten des Steuerzahlers sind, von Krisenzeiten abgesehen, 
schwer vorstellbar. 

Allerdings wird bei steigendem Lebensstandard auch den auf öffentliche Verk~hrsleist~ngen 
Angewiesenen Besseres zu bieten sein. Da die Zahl der zu ~ersor~enden ~bmmmt, ,wird es 
darauf hinauslaufen, Quantität in Qualität umzusetzen, Das Ist, wie auch Jede sonstige An· 
passung des OPNV-Angebots an die Nachfrage, nic~t n.~r eine Frage d~.s ~eldes und des 
guten Willens. Auch die Marktordnung ,muß den sich an~e~nden ~erhaltntssen angepaßt 
werden, damit nicht u. U. das Notwendige oder Zweckmaßlge an uberholten Rechtsvor
schriften scheitert. 

2. Derzeitige Marktordnung 

2.1. Verkehrsarten 

Die heutige Struktur des OPNV-Angebots entspricht der im vorigen ~.bschnitt beschriebe
nen Aufgabenstellung nur bedingt. Sie richtet sich nach dem Perso?enbef~r~erungsgesetz vom 
21.3.1961 (PBefG), das im wesentlichen nur zwisch~n allgememem Ltmenver~ehr (§ 42), 
Sonderformen des Linienverkehrs (§ 43) und Gelegenheitsverkehr (§ 46) unterscheidet. 

Die Entwicklung ist jedoch nicht stehen geblieben. Man sieht es am Beispiel des »f~eig~
stellten. Schülerverkehrs, dessen kräftiges Wachstum manche so erschreckt, daß sie die 
Freistellungs-Verordnung vom 30.8.1962 - erlassen auf Grund ein~s vom ~esetzg~ber v~r
sorglich eingebauten Ventils (§ 58 Absatz 1 Ziffer 1 PBefG) - am hebsten wieder emschran
ken würden. 

Auch der verkehrspolitische Sprachgebrauch ist nicht mehr ganz au~ ~er Höhe de; Zeit. 
Die übliche Unterscheidung zwischen öffentlichem Verkehr un~ Indlv~du~verke.hr ~~t un
scharf und erfaßt den Gegenstand nur unvollkommen. Auf der emen SeIte smd ~llt »offent
liehern. Verkehr nicht nur die Verkehrsleistungen der Unternehmen in öffentlIcher Hand 
gemeint sondern auch die Verkehrsleistungen privater Unternehmen, sofern es sich um 
Linienv~rkehr im Sinne der §§ 42, 43 PBefG handelt. Auf der anderen Seite versteht ~an 
unter »Individualverkehr« lediglich den Verkehr mit privaten Pkw od~r Krafträ?ern, frelltch 
im Nah- und im Fernbereich, aber beispielsweise nicht auch den TaXI- und Mietwagenver
kehr, obgleich dieser Verkehr nicht weniger »individuell. ist. 

Es gibt also Personennahverkehrsleistunge~, .die nach de~ verkehrspoliti~chen Sprachge
brauch weder öffentlicher Verkehr noch IndiVidualverkehr smd, ohne daß sie de~wegen ~er
kehrspolitisch bedeutungslos wären. Das gilt, außer für den s.chon erwäh~ten T~XI- und Mlet
wagenverkehr, auch für den übrigen Gelegenheitsverkeh~ Im ~ahberelch. fur den Werk
verkehr nach § 2 Absatz3 PBefG und für den durch die Frelstellungs-Verordnung vom 
PBefG freigestellten Verkehr. 

Betrachtet man alle Verkehrssparten zusammen, so gewinnt man kaum den E.i~druck, daß 
der jeweils geltenden Regelung eine bestimmte Vorstellung v?n der ~erkehrsp?litlschen Auf
gabe, die die betreffende Sparte erfüllen soll, zugrunde lIegt. Die gesetzlichen Abg~en
zungsmerkmale geben nur darüber Auskunft, was der Unterneh~er darf un~ was er mcht 
darf. Sie lassen aber nicht erkennen, inwiefern sie selbst notwendig oder zummdest zweck
mäßig sind. 

21) Vgl. oben Text vor Anmerkung 15. 
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So gesehen ist das PBefG zwar ein Marktordnungsgesetz, aber ,.Ordnung. im Sinne dieses 
Gesetzes ist eben auch das Chaos in vielen unserer Großstädte. Von »ausgewogen. , »sinn
voll. und »zweckorientiert« im Sinne der neuen Zielvorstellungen des Bundesverkehrsmi
nisters 22

) kann jedenfalls nicht die Rede sein. Viehnehr machen es diese Zielvorstellungen, 
wenn sie verwirklicht werden sollen, notwendig, das PBefG zu modernisieren. 

2.2. Offentliehe Verkehrsinteressen 

2.2.1. Interessen der Anbieter 

Ein zentraler Begriff des PBefG sind die »öffentlichen Verkehrsinteressen«, die die Vor
schriften über die Genehmigungsvoraussetzungen wie ein rOter Faden durchziehen. Leider 
hat der Faden keinen Anfang. Statt einer Begriffsbestimmung finden wir im Gesetz nur 
eine Reihe von mehr oder weniger exakt beschriebenen Verletzungstatbeständen. 

So ist die Genehmigung für einen beantragten Taxi-Verkehr nach § 13 Absatz3 PBefG zu 
versagen, »wenn die öffentlichen Verkehrsinteressen dadurch beeinträchtigt werden, daß 
das örtliche Droschkengewerbe durch die Ausübung des beantragten Verkehrs in seiner 
Existenz bedroht wird. (.'Obedroht würde. müßte es richtigerweise heißen, denn die Exi
stenzbedrohung soll ja durch Versagung der Genehmigung gerade vermieden werden). 

Zweifelhaft könnte sein, ob die Betonung auf »dadurch« oder auf »beeinträchtigt« liegt. 
Im ersteren Falle wäre jede Bedrohung der Existenz des örtlichen Taxi-Gewerbes eine 
Beeinträchtigung der öffentlichen Verkehrsinteressen und damit ein triftiger Ablehnungs
grund. Im letzteren Falle wäre dage~en auch eine Bedrohung der Existenz des örtlichen 
Taxi-Gewerbes denkbar, die sich mit den öffentlichen Verkehrsinteressen vertrüge, freilich 
ohne daß der Gesetzestext einen Anhalcspunkt dafür böte, wann eine festgestellte Existenz
bedrohung den öffentlichen Verkehrsinteressen zuwiderläuft und wann nicht. 

Gesetzeszweck - Schutz des örtlichen Taxi-Gewerbes vor Existenzbedrohung - und Prak
tikabilität sprechen eindeutig für die erste Lesart, die auch die allgemein übliche ist. Das 
bedeutet aber, daß der Begriff der öffentlichen Verkehrsinteressen eine Leerformel ist, die 
dem Gesetzestext nichts hinzufügt, und daß man in § 13 Absatz3 PBefG die Worte »die. 
(hinter »wenn«) bis einschließlich »daß. streichen könnte, ohne daß sich der Sinn der Vor
schrift und damit die Entscheidungsgrundlage änderte. 

Ähnlich verhält es sich beim Linienverkehr. Auch hier hängt die Zulassung davon ab, ob 
durch den Verkehr, für den die Genehmigung beantragt wird, »die öffentlichen Verkehrs
interessen beeinträchtigt werden •. Nach § 13 Absatz 2 Ziffer2 PBefG ist eine Beeinträchti
gung der öffentlichen Verkehrsinteressen stets anzunehmen und die Genehmigung folglich 
zu versagen, 

- wenn der Verkehr mit den vorhandenen Verkehrsmitteln befriedigend bedient werden 
kann oder 

- wenn ohne eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsbedienung Verkehrsaufgaben über
nommen werden sollen, die vorhandene Unternehmer oder Eisenbahnen bereits wahr
nehmen, oder 

- wenn die für die Bedienung dieses Verkehrs vorhandenen Unternehmer oder Eisenbah
nen die notwendige Ausgestaltung des Verkehrs innerhalb einer von der Genehmigungs
behörde festzusetzenden angemessenen Frist selbst durchzuführen bereit sind. 

Die öffentlichen Verkehrsinteressen werden praktisch durch das Leistungsangebot der vor-
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handenen Unternehmen repräsentiert. Ist kein solches Unternehmen vorhanden, so können 
die öffentlichen Verkehrsinteressen nicht beeinträchtigt werden. Zwar steht vor den Ver~ 
sagungsgründen in § 13 Absatz 2 Ziffer 2 PBefG das Wort »insbesondere ... Aber eine Ver
sagung, die auf einen nicht ausdrücklich im Gesetz genannten Tatbestand gestützt würde, 
wäre verfassungs rechtlich kaum haltbar, nachdem der Gesetzgeber den Straßenzustand und 
die Verkehrssicherheit bereits als Genehmigungskriterien außerhalb der öffentlichen Ver
kehrsinteressen behandelt hat (§ 13 Absatz2 Ziffer 1 PBefG). 

Im Zivilrecht werden solche Generalklauseln u. U. für einen Inceressenausgleich zwischen 
gleichberechtigten Parteien benötigt. Im öffentlichen Recht möchten wir dagegen lieber 
genau wissen, was wir zu erwarten haben und was nicht, denn unser Gegenüber ist der 
Staat. 

Festumrissene Tatbestände schaffen die gewünschte Klarheit. Da das PBefG solche Tatbe
stände aufweist, ist der zusätzliche, aber nichts Zusätzliches bedeutende Begriff der öffent
lichen Verkehrsinteressen unschädlich, wenn auch überflüssig. Seine häufige Verwendung 
wirkt eher wie ein Versuch, die getroffene Marktzugangsregelung mit einem Anstrich von 
Selbstverständlichkeit zu versehen und damit die Problematik, die mit solchen Regelungen 
in Anbetracht der Grundrechte der Verfassung verbunden ist, zu überspielen. 

2.2.2. Interessen der Verkehrsnutzer 

Vom Verkehrsnutzer war im PBefG ursprünglich nicht die Rede. Noch heute ist die Nach
frage im Genehmigungsverfahren unmittelbar nicht vertreten. Für die überlegung, daß der 
beantragte Verkehr im Interesse einer raschen und bequemen Beförderung Berufstätiger 
oder anderer Gruppen notwendig sein könnte, ist streng genommen kein Raum. Günstig
stenfalls kann dem antragstellenden Unternehmen bescheinigt werden, daß seine Absichten 
den öffentlichen Verkehrsinteressen nicht zuwiderlaufen. Bei dieser Konstruktion spielt 
der Verkehrsnutzer mehr die Rolle des Gebührenschuldners als die des Kunden. 

Die nicht gerade verbraucherfreundliche Tendenz des PBefG wurde vom Bundesverwal
tungsgericht in einer schon einige Zeit zurückliegenden Entscheidung wie folgt bestätigt: 
»Würde allen Wünschen der Verkehrsnutzer stattgegeben, so könnte sich daraus eine solche 
Verstärkung des Straßenverkehrs ergeben, daß das Straßennetz verbessert werden müßte. 
Es könnte sich dann auch eine Verminderung des Schienenverkehrs ergeben, welche die 
Ertragslage der Eisenbahnen beeinträchtigen könnte. Erhebliche Mittel der Allgemeinheit 
müßten dann unter Umständen eingesetzt werden, um die Kosten für den Straßenbau zu 
decken und die Eisenbahnen als wichtige Verkehrsträger lebensfähig zu erhalten. Wie sich 
der Bundesgesetzgeber im großen Rahmen um einen Ausgleich dieser widerstreitenden Be
lange bemüht, so ... haben auch die örtlichen Verkehrsbehörden im engeren Rahmen die 
Befugnis. bei der Anwendung des Begriffs der Interessen des öffentlichen Verkehrs solche 
Erwägungen allgemeiner verkehrswirtschaftlicher und verkehrspolitischer Art zu berück
sichtigen", 23). Zustimmend der Kommentar von RautenberglFrantzioch: ,.Bei bereits vor
handener befriedigender Verkehrsbedienung ist die Genehmigung auch dann zu versagen, 
wenn nach dem Antrag über die befriedigende Bedienung hinausgehende Annehmlichkeiten 
für den Verkehrsnutzer (Verkehrsluxus) angeboten werden« 24). 

Was »befriedigende Verkehrsbedienung« ist, bestimmt die Behörde. Darüber hinausgehen-

lJ) Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. 10. 1956- BVerwGE 4/89. 
1.4) RaJ4tenberg/Frantzwch, Das Personenbeförderungsrecht, Bad Godesberg 1961, Anmerkung 9 zu S 13. 
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de Annehmlichkeiten für den Verkehrsnutzer sind Luxus. So dachte man, und man würde 
vielleicht noch heute so denken, hätte nicht der Bürger inzwischen zu verstehen gegeben, 
daß er selbst darüber entscheiden möchte, was ihn zufriedenstellt und was nicht. 

Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des PBefG vom 5.8.1969 versuchte der Gesetz
geber, die Verkehrsnutzer etwas besser zu stellen. In § 8 PBefG war vorher nur von den 
Verkehrsträgern .die Rede gewesen. Nunmehr wurde eine Vorschrift eingefügt, die besagt, 
daß die Genehmlgungsbehörde ... im Interesse der Verkehrsnutzeh für die Abstimmung oder 
den Verbund der Beförderungsentgelte und für die Abstimmung der Fahrpläne zwischen den 
Unternehmen zu sorgen hat (Absatz2). Darüber hinaus wurde die Genehmigungsbehörde 
angewiesen, fü.r die Einrichtung und Änderung von Verkehrsverbindungen zu sorgen, ,.so
fern die öffenthchen Verkehrsinteressen es erfordern« (Absatz3). 

Damit wurde das Benutzennteresse ausdrücklich in die öffentlichen Verkehrsinteressen ein
bezogen. Sein Stellenwert ist allerdings gering: Die Genehmigungsbehörde hat es nur bei 
vorhandenen.l!nternehmen und Linien zu beachten, nicht aber auch bei der Entscheidung 
über neue Lmlen nach § 13 PBefG. Im übrigen muß die Genehmigungsbehörde nach wie 
vor die wirtschaftliche Lage der betroffenen Unternehmen berücksichtigen (§ 39 Absatz2 
PBefG), darf also, worauf Fromm zutreffend hinweist, mit Mindereinnahmen verbundene 
Auflagen nur dann machen, ,.wenn die Eigenwinschaftlichkeit der beteiligten Unternehmen 
nicht angetastet wird, weil die Gewährung eines Ausgleichs im Gesetz nicht vorgesehen 
ist« 25). 

Diese Rechtslage schränkt in Anbetracht der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
der meisten OPNV-Unternehmen den Handlungsspielraum der Genehmigungsbehörde von 
vornherein so stark ein, daß kaum etwas davon übrig bleibt. Hinzu kommt, daß jedes vor
handene Eisenbahn- oder Linienverkehrsunternehmen, das sich tangiert fühlt, gegen die 
Genehmigung oder die Anordnung eines neuen Linienverkehrs Einwendungen erheben 
und gegebenenfalls den Verwaltungsrechtweg beschreiten kann. Deshalb sind die Chancen 
der Verkehrsnutzer, eigene Vorstellungen durchzusetzen, immer noch relativ gering. Das ist 
aber nur die logische Konsequenz einer Interpretation der öffentlichen Verkehrsinteres
sen primär vom Angebot her. 

]. Mögliche Anderungen 

3.1. Allgemeine Bemerkungen 

D.er Versuch, eine bestehende Marktordnung zu ändern, stößt regelmäßig auf Widerstand. 
Eme Marktordnung mag beschaffen sein, wie sie will - die Betroffenen, auch ursprüngliche 
Gegner, haben sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt oder sich zumindest darauf einge
stellt. Investitionsentscheidungen und sonstige unternehmenspolitische Dispositionen kön
nen, von Spekulation abgesehen, kaum anders getroffen werden als im Vertrauen darauf, daß 
sich die wesentlichen Rahmenbedingungen nicht ändern. Die natürliche Folge ist eine Be
harrungstendenz, für die auch derjenige Verständnis haben muß, der einen vom Staat ab
sichtlich oder unabsichtlich geschaffenen oder geförderten Besitzstand nicht als »wohler
worbenes Recht« betrachtet. 

Marktordnung~n können deswe.gen in nicht-revolutionären Zeiten nur behutsam geändert 
werden. Das gllt um so mehr, Je länger eine Marktordnung praktiziert worden ist. Ände-

1$) Fromm, Die Novelle zum Personenbeförderungsgesetz, in: Betriebs- Berater, Heft 27/ 1969, S. 1157ff. 
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rungen sollten deswegen nur vorgenommen werden, soweit es dafür triftige Gründe gibt, 
Grunde, die auch einsichtigen Betroffenen einleuchten. Ein solcher Prozeß der Umorien
tierung erfordert Geduld, Uberzeugungsarbeit und ausreichende Ubergangs- und Anpas
sungsfristen. 

Das alles kann aber nicht heißen, daß eine Marktordnung ,.ehemes Gesetz« sei. Keine Lö
sung kann für sich in Anspruch nehmen, unter allen denkbaren Umständen die beste zu 
sein. Die Verhältnisse ändern sich, und was gestern noch gestimmt hat, kann heute falsch 
sein. Um so wichtiger ist es, langfristige Wandlungen und vorübergehende Erscheinungen 
auseinanderzuhalten. 

Das Konjunktur-Tief des Jahres 1975 war vorübergehender Art, die Lust am Autofahren 
ist es nicht. Hieran wird sich in absehbarer Zeit nichts ändern, es sei denn, auf Grund 
von Wahlmöglichkeiten, die wir heute noch nicht kennen. Auch unser System der Sozialen 
Marktwirtschaft ist auf Dauer angelegt. Alle im Bundestag vertretenen Parteien haben glaub
haft versichert, daß sie dieses System in seinen wesentlichen Grundzügen nicht antasten wol
len. Gruppen mit anderen Leitbildern hat es immer gegeben und wird es immer geben. 
Daß eine von ihnen uns regieren wird, ist, zur Zeit jedenfalls, nicht zu befürchten. Haben 
wir aber davon auszugehen, daß der Wille des Bürgers nach wie vor zu respektieren ist, 
dann hat das auch für den öPNV Konsequenzen, und es wäre verfehlt, die weitere Ent
wicklung des öPNV unabhängig vom Verhalten der Bevölkerung ganz oder überwiegend 
unter dem Gesichtspunkt der Zahlungsfähigkeit der zuständigen öffentlichen Kassen zu be
treiben. 

3.2. Bedeutung der freien Wahl des Verkehrsmittels 

Die erste verkehrspolitische Zusatzprämisse des DIW - vgl. oben Abschnitt II.1 - lautete: 
»freie Wahl des Verkehrsmittels, keine generelle Einschränkung des Individualverkehrs«. 
Beides bedarf der Interpretation. 

Gemeint sind offensichtlich Status-quo-Bedingungen. Einerseits ist es sicherlich nicht die 
Aufgabe unseres Staates, die Glücksvorstellungen seiner Bürger eigenmächtig zu korrigieren. 
Andererseits bedeutet der Grundsatz der freien Wahl des Verkehrsmittels nicht, daß »an 
jeder Stelle und zu jeder Zeit auch jedes Verkehrsmittel angeboten oder benutzt werden 
kann« 26) - eine Einschränkung aus der Sicht des VöV, der ohne weiteres zuzustimmen ist. 

Die ergänzende Annahme »keine generelle Einschränkung des Individualverkehrs« ist nicht 
als Stillstand der Verkehrsplanung zu verstehen. Der Verzicht auf die Einrichtung weiterer 
Fußgängerzonen wird nicht erwartet. Gemeint ist nur der Verzicht auf Restriktionen, die 
als Ausdruck einer kraftfahrzeugfeindlichen Politik aufzufassen wären. 

In der Bundesrepublik sah es nur vorübergehend einmal so aus, als sei hier eine Änderung 
beabsichtigt. Die zeitweilig offiziell vertretene These vom Vorrang des OPNV vor dem 
Individualverkehr ist allerdings nie näher erläutert worden. Es wäre auch nicht sehr sinn
voll gewesen, erst umfangreiche Straßenbauprogramme zu beschließen und in die Tat um
zusetzen und anschließend die Benutzung dieser Straßen künstlich zu erschweren. Wenn 
Bundesverkehrsminister Gscheidle vom ,.EinsatzOll des Pkw sprach 27), so dachte er sicherlich 
nicht an eine obrigkeitliche Einsatzleirung, sondern an die freie Entscheidung des Besitzers, 
sein Auto zu benutzen, soviel er mag. 

1&) Vgl. VOV. _Konzept '76_, S.22. 
17) Vgl. Text vor Anmerkung 15. 
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Da~ Interesse a~ Individualverkehr ist im übrigen kein speziell »kapitalistisches« . Ob
gleich es theoretIsch denkbar wäre, daß eine sozialistische Gesellschaft ohne private Kraft
fahrzeuge auskäme, g~ht beispielsweise die DDR in dieser Hinsicht durchaus westliche 
Wege .. Das DIW benchtet über die Entwicklung des Personenverkehrs in der DDR 
u. a. wie folgt: 

- ,.Die Beförderungszahlen d~r öffentlichen Verkehrsmittel blieben, von kurzfristigen 
S:hwankung~~ abgesehen, seit 1960 nahezu konstant. Im gleichen Zeitraum verdreifachte 
Sich .der Indlvldualve:kehr. Wurden 1960 noch vier Fünftel des Gesamtverkehrs mit öf
fe~thchen Verkehrsr:rutteln abgewickelt, so betrug deren Anteil 1974 nur noch drei Fünftel. 
Bel ~e~ Ver~ehrslelstungen ~aren die V~rla~erungen noch gravierender; hier ging der 
An~~11 offentltcher Verkehrsmittel von dreI VIerteln 1960 auf weniger als die Hälfte 1974 
zuruck.« 

- »Ein Ver~leic.? der Entwicklung von Mobilität und Verkehrsteilung mit der in der Bun
desr~~ubhk laßt t~Otz aller Unterschiede Gemeinsamkeiten erkennen, wenn einwohner
spezl.flsche KennZiffern gegenübergestellt werden. In beiden deutschen Staaten ist der 
A?stleg der Mo~il.ität (Fahrten je Einwohner und Jahr) fast ausschließlich auf die Ent
Wicklung des IndiVidualverkehrs zurückzuführen.« 

,.pie Zunah~~ des gesamten Verkehr~aufkommens wird also auch künftig ausschließ
hch vom IndiVidualverkehr getragen. ElOe Umkehrung des Verhältnisses zwischen Indivi
dualverkehrund öffentlichem Verkehr von derzeit 2:3 auf künftig 3:2 (BRD 1990 : 4: I) 
Ist wahrschelOhch« 28). 

~as private Kraftfahrzeug ist ~ffensichtlich zu einem Gebrauchsgegenstand geworden, der 
10 West und Ost mehr oder welliger zur Grundausstattung des Bürgers gehört. 

Das Recht des Bür~ers, das Beförderungsmittel frei zu wählen. hat allerdings Konsequen
zen. Je mehr .der Burger selbst tut oder tun kann, desto weniger braucht der Staat für ihn 
zu sorgen. Bel dem hohen Grad der Selbstversorgung im Personennahverkehr kann es nicht 
Auf~a~e ?~s Staates sei~~ ~in ~mf.assendes ?PNV-Angebot bereitzustellen. Das Prinzip der 
Subs~dlarHat der Staatstatlgkelt gilt auch hier; die Selbstversorgung der Bürger ist bei der 
Ermittlung des Bedarfs an OPNV-Leistungen in Rechnung zu stellen. 

~rotz~em ist es natürlich ein Unterschied, ob man vor der Frage steht, wie ein neu 
emzunchtender OPNV b~s~haffen sein soll, oder ob es darum geht, einen vorhandenen 
apNV den durch den IndiVidualverkehr mehr oder weniger veränderten Marktverhältnissen 
anzupassen. Ersteres ste~t nicht. zur Debatte, letzteres erfordert eine überprüfung des 
PBe~G, und zwar daraufhlO, ob die Beschränkung der Gewerbefreiheit, die bei der Gesetzge
ber 1m ~ahre 1~61 f~r den Bereich des Personennahverkehrs angeordnet hat, heute noch 
ebenso smnvoll Ist, wie das für die damalige Zeit angenommen wurde. 

3.3. Entlastung des allgemeinen Linienverkehrs 

3.3.1. Allgemeine Bemerkungen 

Im allge~einen Lin~enver~ehr (Straßenbahn, Stadtschnellbahn, Obus, Omnibus) ist der 
Trend seit langem emdeutlg negativ. Nach einer vom VOV veröffentlichten Statistik ha
ben Platzangebot und Betriebsleistungen (Platzkilometer) von 1960 bis 1975 kontinuierlich 

1') Vgl. DIW, Wochenbericht Nr.20176. 5.193, 195 und 196. 
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zugenommen, und zwar um 44 bzw. 36 %29). Dagegen haben Beförderungsfälle und Ver
kehrsleistungen (Personenkilometer) nach einem leichten Rückgang in der zweiten Hälfte 
der sechziger Jahre im Jahre 1975 gerade eben wieder den Stand von 1960 erreicht. Das 
heißt: Für den gleichen Verkehrserfolg ist heute ein rund 40 % höherer betrieblicher Auf
wand erforderlich als vor 15 Jahren. Bei gleichem betrieblichen Aufwand, so kann gefolgert 
werden, wäre der Verkehrserfolg heute erheblich geringer als im Jahre 1960. 

Diese Feststellung gilt nicht nur für den Gesamthereich des allgemeinen Linienverkehrs, son
dern auch für jede einzelne der vier genannten Sparren: Bei unterschiedlicher Entwicklung 
im Verhältnis zueinander hat sich der Wirkungsgrad aller Sparten bis zum Jahre 1968, 
dem letzten Jahr einer nach Sparten getrennten Erfassung der Beförderungsfälle und der Per
sonenkilometer, laufend verschlechtert, wenn man von einer vorübergehenden leichten Er
holung bei den Stadtschnellbahnen von 1965 auf 1966 absieht JO

). 

Wenn überhaupt, so würde es aller Wahrscheinlichkeit nach nur mit noch wesentlich 
größerem Aufwand möglich sein, den allgemeinen Linienverkehr so attraktiv zu machen, 
daß sich die Stagnation in Wachstum verwandelte. Unter diesen Umständen drängt sich die 
Frage auf, ob nicht umgekehrt versucht werden sollte, den allgemeinen Linienverkehr von 
Aufgaben zu entlasten, und zwar nach Möglichkeit von solchen Aufgaben, deren Erfül
lung mit überdurchschnittlichen Kosten verbunden ist. 

3.3.2. Schülerverkehr 

Ein Beispiel für Entlastung des allgemeinen Linienverkehrs ist der ~ freigestellte <j( Schü
lerverkehr. Nach § 58 Absatz 1 Ziffer 1 PBefG - Rechtsgrundlage der Freistellungs-Ver
ordnung - kann der Bundesminister für Verkehr ~bestimmte. im Rahmen des Gesamtver
kehrs nicht besonders ins Gewicht fallende Beförderungsfälle<;< allgemein von den Vor
schriften des PBefG befreien. Von dieser Ermächtigung wurde u. a. für »Beförderungen mit 
Kraftfahrzeugen durch oder für Schulträger zum oder vom Unterricht« Gebrauch gemacht, 
und zwar mit großem Erfolg. Während der Ausbildungsverkehr der Eisenbahn von 1962 
bis 1972 stagnierte, nahm die Zahl der im Straßenpersonenverkehr beförderten Auszubilden
den im gleichen Zeitraum um 151 % ZU 31 ). Daß an diesem Zuwachs der freigestellte Schü
lerverkehr maßgeblich beteiligt war und daß sich diese Entwicklung fortgesetzt hat, ist erSt 
kürzlich wieder vom VOV bestätigt worden 32). 

Zwar wird der freigestellte Schülerverkehr voll aus öffentlichen Kassen bezahlt (Unentgelt
lichkeit für die Beförderten ist nach § 1 Ziffer 4 der Freistellungs-Verordnung eine Bedin
gung der Freistellung), während den Schülern im allgemeinen Linienverkehr nur teilweise 
freie Fahrt gewährt wird. Dafür ist aber der Aufwand niedriger. Einmal kann das Ange
bot besser als im allgemeinen Linienverkehr der Nachfrage angepaßt werden, was im Hin
blick auf kurze An- und Abmarschwege und geringe Wartezeiten auch für die Schüler und 
deren Eltern wichtig ist. Zum anderen haben die Privatunternehmer, von denen der frei
gestellte Schülerverkehr überwiegend betrieben wird, meistens noch eine zusätzliche Ver
wendung für die im Schülerverkehr eingesetzten Fahrzeuge. 

19) Vgl. VOV, ,.Statistik '75-, S. 33 und 35. 
30) Vgl. VOV, .Statistik '75., S. 33, 35, 41 und 43. 
31) Vgl. DIW, Wochenbericht Nr.34/75. S. 273. 
32) VgJ. VOV, ,.Jahresbericht '75 .. , S. 25. 
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Auch kommunale Verkehrsunternehmen bemühen sich, ihren Linienverkehr zu entflechten, 
indem sie besondere Schüleromnibusse einsetzen. Aber das bedeutet letzten Endes nichts 
anderes als eine Vergrößerung des Platzangebots im morgendlichen Spitzenverkehr mit allen 
nachteiligen Folgen für die Wirtschaftlichkeit. 

Natürüch müssen die Fahrzeuge des ",freigestellten« Schülerverkehrs auf Betriebssicherheit 
überwacht werden. Aber diese Materie ist ohnehin nicht im PBefG, sondern in der StVZO 
und in der BOKraft geregelt bzw. zu regeln, sofern es noch Lücken geben sollte. 

Die Entwicklung des »freigestellten« Schülerverkehrs hat freilich auch Kritik ausgelöst. 
Einmal wird gesagt, dieser Verkehr sei längst über die Bagatell-Grenze hinausgewachsen, 
an die der Gesetzgeber bei der Freistellung gedacht habe. Das ist zweifellos richtig. Bei 
statischer Betrachtungsweise könnte man auf den Gedanken kommen, daß die Freistellungs
Verordnung aufzuheben oder einzuschränken sei, weil der Rahmen der gesetzlichen Er
mächtigung - Freistellung von im Rahmen des Gesamtverkehrs nicht besonders ins Ge
wicht fallenden Beförderungsfällen - nicht mehr eingehalten werde. 

Verkehrspolitisch gesehen wäre das jedoch ein Schritt in die falsche Richtung. Der ",frei
gestellte<;< Schülerverkehr hat deshalb so sta rk zugenommen, weil hier Befärderungslei
stungen angeboten bzw. ermöglicht werden, die der Nachfrage entsprechen. Das ist genau 
das, was eine nachfrageorientierte Personennahverkehrspolitik anstreben muß. Die richtige 
Reaktion ist daher nicht erschreckter Rückzug, sondern Suche nach Möglichkeiten der 
übertragung dieser so erfolgreichen Maßnahme auf ähnlich gelagerte Fälle. Eine entspre
chende Erweiterung der gesetzlichen Ermächtigung wäre gleichzeitig geeignet, etwaige Skru
pel des Verordnungsgebers gegenstandslos zu machen. 

3.3.3. Berufsverkehr 

Im Berufsverkehr war eine Entwicklung, wie sie der »freigestellte« Schülerverkehr aufzu
weisen hat, bisher nicht möglich. Die Rechtslage ist kompliziert: Nach § 2 Absatz3 PBefG 
bedarf der Arbeitgeber keiner Genehmigung »für die Beförderung der Arbeitnehmer zwi
schen Arbeitsstätten desselben Betriebs zu betrieblichen Zwecken«. Das ist ein sehr enger 
Bereich. Darüber hinaus ist in der Freistellungs-Verordnung die Beförderung ,.von Be
rufstätigen mit Kraftfahrzeugen zu und von Arbeitsstellen in der Land- und Forstwirt
schaft .. (§ 1 Ziffer 4 b) und »von Berufstätigen mit Personenkraftwagen von und zu ihren 
Arbeitsstellen. (§ 1 Ziffer 4 f.) vom PBefG freigestellt. 

In den erstgenannten Fällen - § 2 Absatz3 PBefG - darf nur der Arbeitgeber selbst be
fördern, das heißt er muß eigene Fahrzeuge und eigenes Personal verwenden. Die Frei
stellungs-Verordnung gestattet auch die Einschaltung fremder Unternehmer, freilich diffe
renziert: In der Land- und Forstwirtschaft darf auch mit Omnibussen befördert werden, 
in der gewerblichen Wirtschaft dagegen nur mit Pkw. Das, was üblicherweise als ,.Berufsver
kehr« bezeichnet wird, ist also in der Land- und Forstwirtschaft freizügig geregelt, wäh
rend es in der gewerblichen Wirtschaft nur eine Art von ~DirektorenpriviJeg<;< gibt. Schlich
te Arbeitnehmer - das gleiche gilt übrigens in etwa auch für den öffentlichen Dienst - sind 
auf den allgemeinen Linienverkehr oder auf Berufsverkehrs-Linien nach § 43 Ziffer I PBefG 
angewiesen, sofern sie es nicht vorziehen, eigene Fahrzeuge zu benutzen. 

~ie die Berufstätigen reagieren, ist der Statistik zu entnehmen: Von 1960 bis 1972 ging 
die Zahl der beförderten Personen im Berufsverkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln um 
32,8 % zurück, und das DIW prophezeiht einen weiteren Rückgang. Dagegen nahm der in-
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dividuelle Berufsverkehr im gleichen Zeitraum um 147 % zu, und das DIW sagt eine wei. 
tere Zunahme voraus 33). Offensichtlich ist die geltende Regelung nicht so, daß es den Bür
ger reizte, das Spiel mitzumachen. 

Die Frage ist, ob sich das nicht ändern ließe. Was sich im Schülerverkehr bewährt hat, könn
te auch im Berufsverkehr von Vorteil sein. Am Berufsverkehr dürften die Linienverkehrs
unternehmen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit eigentlich noch weniger inte
ressiert sein als am Schülerverkehr. denn der Berufsverkehr verursacht morgens und abends 
weit überdurchschnittliche Kosten. Wenn die Verkehrsspitzen durch teilweise Heraus
nahme des Berufsverkehrs abgeflacht werden könnten, so würde sich der Betrieb wesentlich 
rationeller abwickeln lassen. Vermutlich würde die Erlösminderung durch verminderten 
Aufwand mehr als aufgewogen. 

Die Statistik zeigt, daß ein solcher Versuch auch von der Größenordnung her diskutabel 
ist. Im öffentlichen Verkehr wurden 1972 2430 Mio Berufstätige und 1900 Mio Auszubil
dende befördert 34), wobei daran zu erinnern ist, daß der »öffentliche« Verkehr im Sinne der 
DIW-Statistik u.a. den gesamten Omnibusverkehr umfaßt, also auch den »freigestellten« 
Schülerverkehr. 

Wahrscheinlich wäre mancher Berufstätige bereit, seinen Pkw zu Hause zu lassen, wenn ihm 
eine direkte Omnibusverbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte angeboten würde. 
Diese Chance, zumal in Verbindung mit der Aussicht auf eine Senkung der Kosten des 
OPNV und, last not least, der Eröffnung eines zusätzlichen Betätigungsfeldes für das private 
Verkehrsgewerbe, rechtfertigt ernsthafte überlegungen in dieser Richtung. Wenn die Frei
stellung des Berufsverkehrs vom PBefG als ein zu großer Schritt erscheint, so könnte zumin
dest die Einrichtung von Berufsverkehrslinien nach § 43 Ziffer 1 PBefG erleichtert werden, 
indem hier auf die Anwendung des § 13 Absatz 2 Ziffer 2 PBefG (Bedürfnisprüfung) ver
zichtet würde. 

Im übrigen wäre es in vielen Fällen besser, den Berufsverkehr so weit wie möglich dem 
privaten Pkw zu überlassen, statt zu versuchen, ihn auf den allgemeinen Linienverkehr zu 
ziehen. Wer seinen Pkw im Berufsverkehr benutzen will, benötigt für die Dauer der Ar
beitszeit einen Parkplatz. Wird hierfür vom Arbeitgeber nichtöffentliches Gelände zur 
Verfügung gestellt, so stören die parkenden Fahrzeuge weder den Verkehr noch das Stadt
bild. Das gleiche gilt, wenn sich Berufstätige ohne Inanspruchnahme öffentlicher Straßen 
oder Plätze selbst Parkplätze besorgen. 

Man mag hiergegen einwenden, daß der Berufsverkehr mit privatem Pkw, wenn schon nicht 
als ruhender, so doch als fließender Verkehr eine Verkehrsbehinderung darstelle. Dem wäre 
jedoch entgegenzuhalten, daß der allgemeine Linienverkehr gar nicht in der Lage sein würde, 
den gesamten Berufsverkehr zu bewältigen, und daß die Verkehrsbehinderung im wesent
lichen diejenigen trifft, die sie in Kauf zu nehmen bereit sind. 

Aus diesem Grunde sollten die Berufstätigen auch von öffentlichen Parkplätzen nicht ohne 
zwingenden Grund vertrieben werden. Abneigung gegen den Individualverkehr allein recht
fertigt es nicht, den OPNV auf Kosten der Allgemeinheit mit teureren Verkehrsspitzen zu 
belasten. Parkplätze für Berufstätige müssen ja nicht unbedingt in der Innenstadt bereit
gestellt werden. über Park-and-ride ist schon viel geredet und geschrieben worden. Aber 

33) Vgl. DIW, Wochen bericht Nr. 34175, S. 273. 
34) Vgl. DIW, Wochenbericht Nr.34/75, 5.273. 
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funktionieren kann dieses System nur, wenn in unmittelbarer Nähe der betreffenden OPNV
Haltestellen Parkplätze zur Verfügung stehen, wobei es natürlich kein systemkonformes 
Verhalten wäre, wenn versucht würde, aus solchen Parkplätzen eine selbständige Einnahme
quelle zu machen. 

In diesem Zusammenhang muß auch ein Wort zur Kilometerpauschale gesagt werden. Die 
Gegner der Kilometerpauschale dürften deren Wirkung weit überschätzen. Vermutlich wird 
häufig übersehen, daß Arbeitnehmer außer den Fahrkosten zumeist keine weiteren Wer
bungskosten haben, so daß nur derjenige Betrag der Kilometerpauschale zu Steuerer
spamissen führt, der die Werbungskostenpauschale von 564 DM übersteigt. 

Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte 10km 15km 20 km 30 km 40 km 

Bahnbus-Monatskarte 38,- 48,- 55,- 67,- 84,-
/. Steuerersparnis '~) -,- -,22 1,77 4,40 8,14 

(Steuersatz: 22 %) 
Belastung 38,- 47,78 53,23 62,60 75,86 

Autokosten ::.,:.) 45,- 67,50 90,- 135,- 180,-
/. Steuererspamis ':. "') 4,51 11,94 19,36 34,21 49,06 

(Steuersatz: 22 %) 
Belastung 40,49 55,56 70,64 100,79 130,94 

Bahnbus-Monatskarte 38,- 48,- 55,- 67,- 84,-
/. Steuerersparnis '~) -,- -,40 3,20 8,- 14,80 

(Steuersatz: 40 %) 
Belastung 38,- 47,60 51,80 59,- 69,20 

Autokosten ::.,:.) 45,- 67,50 90,- 135,- 180,-
/. Steuerersparnis ,~::.,:.) 8,20 21,78 35,20 62,20 89,20 

(Steuersatz: 40 %) 
Belastung 36,80 45,72 54,80 72,80 90,80 

Erläuterungen: 

"") errechnet nach der Formel Sb = % 
s (1 2p -w) 

12 

.") errechnet nach der Formel A = 
bX2eXt 

12 

.""*) errechnet nach der Formel Sa = % 
s(kXeXt-w) 

12 
>, monatliche Steuerersparnis bei Bahnbus-Benutzung 
A monatliche Autobetnebskosten auf der Basis b 
S, monatliche Steuererspamis bei Auto-Benutzung , Spitzensteuersatz = 22 % bzw. 40 0/0 
b Autobetriebskosten = 0,12 DM je km , Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
k Kilometerpauschale = 0,36 DM je km e 
p Preis der Bahnbus-Monatskarte 

w 
Arbeitstage im Jahr = 225 Tage 
Werbungskostenpauschale = 564 DM 
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Die nachstehende übersicht zeigt, daß die Betriebskosten eines Pkw, selbst wenn man nur 
12 DPf je km rechnet, für Berufstätige mit einem Einkommen unterhalb der Steuerprogres_ 
sionsgrenze immer noch höher sind als beispielsweise der Preis der Bahnbus-Monatskane. 
Auch Mehrverdienende haben bei Pkw-Benutzung nur auf Entfernungen bis zu etwa 15 km 
minimale Kostenvorteile und würden bei größeren Entfernungen mit dem Bahnbus billiger 
fahren. 

Für Leute, die rechnen, kann also die Kilometerpauschale bei der Wahl zwischen QpNV 
und eigenem Pkw nicht den Ausschlag geben. und Leute, die nicht rechnen, wären durch 
Streichung oder Änderung der Kilometerpauschale ohnehin nicht zu beeindrucken . 

3.3.4. Einbeziehung des Taxi- Verkehrs in den OPNV 

Eine weitere Entlastung des allgemeinen Linienverkehrs könnte erreicht werden, wenn das 
Taxi mehr als bisher als verkehrs politisches Instrument benutzt würde. Bei der verkehrs
rechtlichen Unterscheidung zwischen Linien- und Gelegenheitsverkehr und der verkehrspo_ 
litischen Unterscheidung zwischen OPNV und Individualverkehr wird das Taxi vielfach 
falsch eingeordnet oder vergessen. 

Nach seinen Zulassungs- und Angebotsbedingungen - Zulassungsstop bei drohender rui
nöser Konkurrenz , Betriebs-, Beförderungs- und Tarifpflicht - steht der Taxi-Verkehr dem 
Linienverkehr näher als dem Gelegenheicsverkehr, auch wenn er im PBefG als eine Form 
des Gelegenheitsverkehrs behandelt wird (§ 46 Absatz2 Ziffert). Andererseits dient das 
Taxi der Beförderung einzelner Personen im Haus-Haus-Verkehr und ist insofern ein Fahr
zeug des Individualverkehrs, nur eben, der Angebocsbedingungen wegen, des öffentlichen 
Individualverkehrs. 

Folgende Aufgaben, die dem Bereich des OPNV zuzurechnen sind, könnten und sollten 
verstärkt oder zusätzlich vom Taxi wahrgenommen werden: 

Ersatz des privaten Pkw, wo ein solcher nicht vorhanden oder nicht verwendbar istj 

- Ersatz des Linienverkehrs in Streuverbindungen j 

- Ergänzung des Linienverkehrs in verkehrsschwachen Zeiten. 

Was den erstgenannten Verwendungszweck betrifft, so sollten Verkehrsnutzer und Ver
kehrspolitiker etwas umdenken. Die Verkehrsnutzer sollten rechnen, statt zu meinen, das 
Taxi sei ein Luxus-Verkehrsmittel (wer nur gelegentlich individuelle Verkehrsbedienung be
nötigt, fährt im Taxi viel billiger als im privaten Pkw), und die Verkehrspolitiker müßten 
das Taxi als Alternative zu anderen Verkehrsmitteln des OPNV in die Verkehrsplanung ein
beziehen. 

Versuche mit dem Taxi als Mittel zur Ergänzung des Linienverkehrs in verkehrsschwachen 
Zeiten werden schon gemacht 3S) . Für Linienverkehrsunternehmen ist es u. U. billiger, wenn 
sie zur späten Abendstunde Straßenbahn oder Omnibus im Depoc lassen und die wenigen 
Fahrgäste zu OPNV-Preisen mit einem ,.Linientaxi. befördern. Vielleicht kann das ,.Linien
taxi« auch dazu benutzt werden, den Fahrplan zu verdichten und zu verlängern, um auf 
diese Weise den OPNV ohne großen Aufwand attraktiver zu machen. In ähnlicher Form 
könnte das Taxi vermutlich in Streuverbindungen andere öffentliche Verkehrsmittel ersetzen 
oder ergänzen. 

35) Vgl. VQV, ,.Konzept '76,,-, S. 52. 
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Darüber hinaus müßten in den Außenbezirken mehr Taxi-Standplätze an Haltestellen des 
L'nienverkehrs eingerichtet werden, damit der Linienverkehr mehr als bisher auch von 
d~nen benutzt werden kann, deren Fahrtziel abse~ts von d~r Fa~rstrecke liegt:. Zur besseren 
Unterrichtung der Fahrgäste müßten solche TaXI-Standplatze 10 den Fahrplanen und Ab
fahrtstafeln des Linienverkehrs ausgewiesen werden. 

Wer meint, das Taxi sei für die meisten zu teuer, verkennt, daß der OPNV keine Ein
richtung der Sozialhilfe ist. Nicht alle, die auf den QpNV angewiesen sind, sind sozial 
schwach. Wer alt oder krank ist, muß nicht unbedingt arm sein. Auch darf von mündig~n 
Bürgern nach der Behebung des allgemeinen Wohnungsman~els e~artet ~erden, daß sie 
bei der Wahl ihrer Wohnung die bestehenden Fahrgelegenheiten elOkalkuheren. Irgendwo 
im Grünen bauen und dann von der Allgemeinheit die Bereitstellung und Finanzierung öf
fendicher Verkehrsmittel verlangen - so geht es sicher nicht 36). 

1m übrigen ist es ja aber auch gar nicht notwendig, für möglichst billige Beförderung zu 
sorgen, sondern es kommt darauf an, für die, die nicht ... Selbstversorger« sind, ein Mindest
maß an Verkehrsbedienung sicherzustellen. Für diesen Zweck dürfte sich das Taxi in vielen 
Fällen besser eignen als ein Omnibus-Dienst. 

Allerdings muß wahrscheinlich die Zulassungspraxis überprüft werden, wenn das Taxi. im 
vorstehenden Sinne nutzbar gemacht werden soll. Zwar hat das Bundesverfassungsgencht 
bei seiner Grundsatzentscheidung über die Berufsausübung im Personennahverkehr die 
Bedürfnisprufung im Taxi-Verkehr teilweise bestehen lassen (als Zulassungssperre im Falle 
drohender ruinöser Konkurrenz 31). Aber die jetzige Regelung (§ 13 Absatz 3 PBefG) läßt 
eine Erweiterung des Angebots bei wachsender Nachfrage ohne weiteres zu. 

Heute bestehen von Stadt zu Stadt Unterschiede in der Taxen-Dichte, deren Gründe nicht 
recht erkennbar sind. Nach einer Untersuchung jüngsten Datums 38

) kommen auf je 1000 
Einwohner in Dortmund 0,9, in Frankfurt und in Hamburg 2,0 und in München 2,8 Taxen. 
Auch die Fahrpreise differieren der gleichen Untersuchung zufolge erheblich 39

): 10 km 
kosten (tagsüber, eine Person ohne Gepäck) in Berlin DM 10,90, in München DM 12,80 und 
in Hamburg DM 14,60 4°). Das läßt darauf schließen, daß schon die derzeitigen Wachs
rumschancen nicht überall in gleicher Weise wahrgenommen werden. Kommen neue Auf
gaben hinzu, so ist das ein zusätzlicher Grund für mehr Flexibilität im Taxi-Angebot. 

Auch der Staat könnte und sollte einen Beitrag zur Verbesserung des Angebots im öffent
lichen Individualverkehr leisten: Wenn es insgesamt gesehen richtig erscheint, das Taxi 
mit seinen verschiedenen Verwendungszwecken in den OPNV einzubeziehen, so ist es nicht 
mehr als recht und billig, das Taxi in steuerlicher Hinsicht den Fahrzeugen des Linien
verkehrs gleichzustellen. Die Weitergabe der Steuererleichterungen im Fahrpreis käme 
den Verkehrsnutzern und, über eine entsprechende Anregung der Nachfrage, auch den 
Taxi-Unternehmern und damit zugleich dem öPNV zugute. 

3~) Vgl. Fiedler,}., a.a.O., $.160. 
31) Vgl. BVerfG. Entscheidung vom 8.6.1960, BV~rfG~ Ba~d 11, S. 168ff. 
38) Vgl. Oue, F, Diplom für Droschkenkutscher, m: DIe Zelt, Ausgabe vom 13.2. 1976. 
39) V~l. ebenda. . 
.0) DIese Angaben gelten natürlich nur für den Zeitpunkt der Untersuchung. Die Preise können sich inzwischen 

geänden haben. 
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3.4. Gebietskonzession 

Manche sehen eine Lösung von Teilproblemen des 0 PNV in der sogenannten Gebietskon_ 
zession (Generalkonzession für ein bestimmtes Gebiet, die die Erteilung von Konzessionen 
für einzelne Linien an andere Unternehmen ausschließt). Die Motive sind unterschiedlich: 
Die einen halten die Gebietskonzession für ein Instrument zur Verbesserung der Verkehrs_ 
bedienung in ländlichen Räumen 41), andere sehen in ihr ein Mittel zur Verbesserung der fi
nanziellen Lage des OPNV 42). Allerdings wird auch die Auffassung vertreten, die Gebiets_ 
konzession sei verfassungswidrig 43). 

In wirtschaftspolitischer Hinsicht interessiert vor allem die Mittel-Zweck-Relation. Was 
die Verbesserung der Verkehrsbedienung in ländlichen Räumen betrifft, so besteht der Ein
druck, daß die Verfechter der Gebietskonzession zu sehr in Angebotsstrukturen denken: 
Jeder Ort der Fläche soll im Prinzip mit jedem Nachbarort durch einen Omnibus-Linien_ 
dienst mit möglichst dichtem Fahrplan verbunden sein. Soweit heute solche Dienste noch 
nicht angeboten werden, wird unterstellt, daß die Leute nur deshalb nicht mit dem Omnibus 
fahren, weil keiner da ist. 

Das ist fürsorglich gedacht. Die Frage ist nur, ob es solcher Fürsorge bedarf. So reizvoll 
es sein mag. auf der Landkarte Gebiete abzugrenzen und Netze von Omnibus-Linien ein
zuzeichnen, die, vom Konstrukteur aus gesehen, keinen Wunsch offen lassen, so wenig weiß 
man, wenn der Plan fertig ist. über den wirklichen Bedarf. Im Zweifel wäre aber die Ein
richtung einer neuen Omnibus-Linie ohne vorherige Marktanalyse ein Schritt in die Ver
gangenheit, denn wir wissen ja aus der Statistik, daß der OPNV im allgemeinen rückJäufig 
ist, weil sich die Nachfrage zunehmend anderweitig orientiert. Daß neue Omnibus-Linien 
ausreichend benutzt werden. kann man nur erwarten. wenn zuvor eine entsprechende Nach
frage ermittelt worden ist. Das ist in ländlichen Gebieten nicht anders als in Ballungsgebieten, 
und hier wie don ist solches Interesse an neuen Linien sicher nicht die Regel. 

Nicht gefolgt werden kann auch der anderen überlegung, nämlich. daß sich mit Hilfe der 
Gebietskonzession ertragreiche und verlustbringende Linien zu einem insgesamt kosten
deckenden Betrieb zusammenfassen ließen. Schon die Erfahrungen mit den neuen Verkehrs
verbünden zeigen, daß größere Unternehmenseinheiten durchaus nicht immer wirtschaftli
cher arbeiten als kleinere. 

Der Gebietskonzessionär wäre zwar in seinem Bereich alleiniger Anbieter von Liniendiensten. 
Er wäre aber ebensowenig vor dem Wettbewerb anderer Verkehrsmittel geschützt wie der 
Inhaber einer einzelnen Linienkonzession. Andererseits wäre er auf Dienstleistungen fest
gelegt, die vom politischen Auftraggeber für notwendig gehalten werden. und dadurch in 
seinen Dispositionsmöglichkeiten erheblich beschränkt. Aus dem gleichen Grunde wäre er 
wiederum jederzeit in der Lage, Defizite zu rechtfertigen und ihre übernahme auf den zu
ständigen öffentlichen Haushalt durchzusetzen. 

Im übrigen würde die Gebietskonzession die derzeitige Angebotsstruktur des apNV nicht 
unbedingt vorteilhaft verändern. Soweit Linienverkehr heute noch kostendeckend oder gar 
gewinnbringend betrieben wird, profitiert er meistens von der Verbindung mit Gelegen~ 

") Vgl. Medert und Stahl, Regionalverkehr - Neue Entwicklungsimpulse für den Mittelstand. in: Der Mittelstands
brief. Heft 5/ 1966. S. 10. 

42) Vgl. VöV, Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. März 1966, S. 12. 
43) So Bidinger, Optimale Verkehrsbedienung des öffentlichen Personenverkehrs in der Fläche mit Hilfe von 

Gebietskonzessionen und Vorrängen des Netzzusammenhangs und Artikel12 Grundgesetz. in: Der Personen
verkehr. Heft 8/ 1966. 
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heitsverkehr oder »~reige~telltem« Schülerverkehr. Diese .verbindung ~rde sich im Rah~en 
der GebietskonzessIOn mcht aufrechterhalten lassen, weil Gelegenhettsverkehr und »freige
stellter« Schülerverkehr nicht konzessionspflichtig sind und deswegen nicht von Amts wegen 

uf andere Unternehmen, eben auf Gebietskonzessionäre, übertragen werden könnten. Da
~it dürfte in vielen Fällen die Wirtschaftlichkeit von Liniendiensten, die zuvor von Ein
zelkonzessionären kostendeckend betrieben wurden, verloren gehen. 

Ein weiterer Nachteil der Gebietskonzession wäre, daß in der Regel gerade diejenigen Un
ternehmen ausgeschaltet würden, die zur Zeit die besten Betriebsergebnisse erzielen, näm
lich die privaten Unternehmer. Die VOV-Unrernehmen haben im Jahre 1975 gegenüber 1974 
bei um 2,5 % höheren Betriebsleistungen nur um 0,7 % höhere Verkehrsleistungen erzielt. 
Auch im Bahnbus-, im Postbus- und im Omnibusverkehr der BDE-Unternehmen ver
schlechterte sich das Verhältnis von Verkehrs- zu Betriebsleistungen. Nur die privaten Un
ternehmer erreichten eine Verbesserung: Bei einer Steigerung der Betriebsleistungen um 5 % 
nahmen die Verkehrsleistungen um 6,2 % zu 44). 
Trotzdem wären die Chancen eines Privatunrernehmers, die in seinem »Gebiet« existieren
den Linien der Bahn, der Post oder eines kommunalen Verkehrsunternehmens übertragen zu 
bekommen, gleich Null. Dafür gäbe es auch gute Gründe. Einmal wäre der Privatunter
nehmer als Gebietskonzessionär nicht anders als ein öffentliches Unternehmen Instrument 
staatlicher Verkehrspolitik und könnte nicht mehr nach dem Prinzip der Gewinnmaxi
mierung arbeiten, so daß seine privatwirtschaftliehe Initiative vermudich über kurz oder 
lang erlahmte. Zum anderen wäre es im Interesse der Fahrgäste zumindest wünschenswert, 
daß bei den kommunalen Verkehrsunternehmen und vor allem bei der Bundesbahn der Zu
sammenhang zwischen Schienen- und Straßendiensten gewahrt würde. 

Insgesamt gesehen weist die Gebietskonzession gegenüber dem geltenden System unter wirt
schaftspolitischen Gesichtspunkten keine Vorteile auf. Um so weniger besteht Anlaß, 
sich auf die rechtlichen Schwierigkeiten einzulassen. Selbst wenn es gelingen sollte, die ver
fassungsrechdichen Bedenken auszuräumen, müßte man sich fragen, ob es sich lohnte, in 
die Gebietskonzession die erheblichen Abfindungen zu investieren, die den verdrängten Un
ternehmen nach den Grundsätzen des Enteignungsrechts zu zahlen sein würden. 

Zwar könnten die Abfindungen gespart werden, wenn es gelänge. die betreffenden Unter
nehmen zum Eintritt in eine Gesellschaft zu bewegen, die dann die Gebietskonzession 
erhielte. Vermutlich würden aber diese Unternehmen auf einer staatlichen Kapitalverzin
sungsgarantie bestehen, was praktisch bedeutete, daß das Risiko der Kostendeckung voll 
dem Staat zur Last fiele und die ehemals selbständigen Unternehmer quasi in den öffent
lichen Dienst übernommen würden. 
Es liegt nicht im Haushaltsinteresse von Bund, Ländern und Gemeinden, die Zahl der 
Institutionen zu vermehren, die ohne Kapitalrisiko arbeiten, zwar ihre öffentliche Aufgabe 
zuverlässig wie eine Behörde erfüllen, es aber auch für selbstverständlich halten, daß die 
nicht durch Betriebseinnahmen gedeckten Aufwendungen durch staatliche Zuschüsse fi
nanziert werden. Das hieße, freiwillig die Situation herbeiführen, vor der wir mit ziemlicher 
Sicherheit heute stünden, wenn die Gebietskonzession vor 40 Jahren - damals gab es zu
mindes[ keine rechtlichen Bedenken - eingeführt worden wäre. Am Trend zum Indivi
dualverkehr hätte das nichts geändert. Vielleicht hätten wir eine Zeitlang versucht, den 
Gebietskonzessionären zu Lasten nachfragegerechter Anbieter Wettbewerbsschutz zu ver-

44) Vgl. VOV. _Statistik '75_. S. 7 und 9. 
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schaffen. Aber am Ende hätten wir, ähnlich wie bei der Bundesbahn und den kommunalen 
Verkehrsuntemehmen, überlegen müssen, welche Leistungen entbehrlich sind und wie das 
übrige finanziert werden kann. 

4. Neue Verkehrssysteme 

Seit Jahren wird nach Möglichkeiten gesucht. das Angebot an öffentlichen Nahverkehrs_ 
leistungen durch neue Transportsysteme zu verbessern. Gemeint ist hier nicht der Bau von 
u- und S-Bahnen zur Ergänzung oder Bildung von Schnellverkehrsnetzen, sondern die 
Einführung neuer Verkehrsmittel, die es bisher nicht gab, wie beispielsweise das Kabinentaxi, 
das bereits auf der Frankfurter Automobilausstellung von 1975 mit Prototypen vertreten 
war. 

Staatliche Entwicklungshilfe ist offensichtlich notwendig. So fördert der Bundesminister für 
Forschung und Technologie u. a. die Entwicklung von Klein- und Großkabinenbahnen. Von 
sachverständiger Seite werden diese Projekte wie folgt beschrieben 4S): 
- Kleinkabinenbahnen sind »spurgeführte, automatische und bedarfsgesteuerte Transportsysteme. Das 

Fassungsvermögen der Kabine entspricht etwa dem eines Pkw. Wesentlichstes Systemmerkmal ist 
der zielreine Betrieb, d. h. das direkte Fahren zur Zielstation ohne Zwischenhalte und Umsteigen." 

- Großkabinenbahnen sind »spurgeführte und automatische Transportsysteme, deren Kabinen zwischen 
8 und 50 Personen fassen. Meist werden Großkabinenbahnen im Linienbetrieb mit Taktfahrplan 
betrieben. Wegen ihres Fassungsvermögens und ihrer Betriebsweise sind sie mit vorhandenen Ver
kehrsmitteln besonders gut kompatibel; oft werden Großkabinen deshalb auch als Mini-Stadtbahn 
bezeichnet. " 

Die Ansichten über die Chancen solcher Systeme sind geteilt. Zuzustimmen ist ohne wei
teres der Absicht, »dem Benutzer eine gesteigerte Verkehrsqualität« und »den Städten und 
ihren Verkehrsbetrieben ... im ständigen Vergleich zu den bestehenden Verkehrsmitteln 
Alternativen für einen wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Nahverkehr« zu bieten 46). 
Die Frage ist nur, ob die gute Absicht in der oben beschriebenen Weise zu verwirklichen ist. 

Ein Skeptiker meinte vor einiger Zeit, der Individualverkehr sei durch noch so gut ausge
baute Massenverkehrsmittel nicht zu ersetzen. Er machte folgende Rechnung auf: Frankfurt 
habe 1000 km Straßen. Wenn das Kabinentaxi den gesamten Verkehr übernehmen solle, der 
nicht mit der V-Bahn abgewickelt werde, dann müßten zu den 100 km V-Bahn, die geplant 
seien, 900 km Kabinenbahn gebaut werden. Nach dem Preisstand von 1972 würde das 
19 Mrd DM kosten, bei einer Bauzeit von etwa 25-30 Jahren am Ende vielleicht 30 Mrd 
DM. 25-30 Jahre lang müßten die Frankfurter Bürger Baulärm, Umleitungen und anderen 
Ärger auf sich nehmen, um schließlich im Jahre 2000 für 30 Mrd DM eine schlechtere Nah
verkehrsbedienung zu haben als im Jahre 1960 mit dem Pkw 47). Den U-Bahn-Neubau in 
16 westdeutschen Städten bezeichnete derselbe Skeptiker als »größte öffentliche Verschwen
dung nach Kriegführen« 48). 

Das ist bewußte und gewollte Polemik, der man sich nicht unbedingt in allen Einzelhei
ten anschließen muß. Eine Vollversorgung von Großstädten mit Kabinenbahnen ist bisher 
wohl nirgends in Etwägung gezogen worden, und mit Baulänn und Umleitungen hätten 

45) Vgl. Heinrich, Bei der Entwicklung neuaniger Verkehrssysteme auf dem richtigen Weg, in: Personennahver-
kehr- Probleme und Prognosen, Verkehrsbeilage der Süddeutschen Zeitung, Nr. 103 vom 5.5. 1976. 

46) Vgl. ebenda. 
41) Vgl. Romahn, Stadtplaner in Düsseldorf, in: Die Welt, Ausgabe vom 27. 8. 1974. 
411) Vgl. Romahn, a.a.O. 
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es die Bürger immer nur don zu tun, wo gerade gebaut würde. Auch ist die Kleinkabinen
bahn eben kein Massenverkehrsmittel. 

Andererseits ist ein zielreiner Betrieb nur im Rahmen eines sehr dichten Netzes denkbar, 
und daß dessen Kosten erheblich sein würden, steht außer Zweifel, wenn man bedenkt, 
daß unsere neuen V-Bahnen bereits in den Jahren 1972/73 65 Mio DM pro Kilometer 
Tunnellage und 35 Mio DM pro Kilometer Hochlage gekostet haben 49). Man kann gar nicht 
oft genug daran erinnert werden, daß nicht alles, was technisch machbar ist, auch volks
wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Unter Umständen sind mit neuen Lösungen auch neue Probleme verbunden. Mit Recht 
wird auf die soziologische und psychologische Problematik vollautomatischen Verkehrs 
hingewiesen - »Belästigung und Gefährdung von Mitreisenden, Vandalismus usw.<.< - wie 
auch auf »die städtebauliche Ästhetik aufgeständerter Trassen« 50). Man muß sich wohl auch 
fragen, ob man Kabinen, die in kurzen Abständen vor den Fenstern vorbeihuschen, als weni
ger lästig empfinden würde als den Autoverkehr unten auf der Straße. 

So nützlich es zweifellos ist, dieses Gebiet nach allen Seiten zu erforschen, so wenig 
sind bisher praktisch verwertbare Ergebnisse in Sicht. Einzelne Demonstrationsobjekte 
wie der Kabinenlift im Kreiskrankenhaus Ziegen hain bei Kassel oder die Erprobungsanlage 
für Kabinentaxis in Hagen/Westfalen 51) sind noch kein Erfolgsbeweis. Die Versuchsstrecke 
der Alweg-Bahn in Köln-Fühlingen fand lange Zeit reges Besucherinteresse, aber bis heute 
gibt es in der Bundesrepublik keinen Fall praktischer Anwendung dieses Systems. 

Der VOV fordert, daß »die Einführung neuartiger Nahverkehrssysteme in die Betriebs
praxis ... die wirtschaftliche Lage der Verkehrsunternehmen nicht verschlechtern« dürfe, 
da nach seinen, des VOV, Informationen die Kosten neuer Verkehrssysteme die Kosten 
konventioneller Systeme übersteigen 52). Auch wenn dem an sich entgegenzuhalten wäre, 
daß es das Schicksal von Systemen ist, zu veralten und durch neue, bessere Systeme abge
löst zu werden, so ist die Forderung des VOV doch so lange berechtigt, wie der Staat 
nicht genug Geld hat, um für einen besseren OPNV mehr ausgeben zu können. 

Das gilt um so mehr, als noch nicht einmal feststeht, daß das Neue auch tatsächlich das 
Bessere ist, und zwar das Bessere für die heute lebenden Menschen und nicht von hoher 
Warte aus betrachtet. Eine vollautomatische Welt setzt automatengerecht denkende und 
handelnde Menschen voraus. Wenn man jedoch sieht, wie hilflos oft OPNV-Kunden, und 
keineswegs nur ältere, vor den noch relativ einfachen FahrscheinautOmaten stehen, dann 
gewinnt man nicht den Eindruck, daß das vollautomatische Zeitalter im OPNV in Kürze 
anbrechen wird. 

Auf jeden Fall sollte, ehe etwas geändert wird, Klarheit über den Zweck der Änderung 
herrschen. über die neuen OPNV-Systeme gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Für die 
einen sollen sie dazu dienen, der Bevölkerung mehr Bequemlichkeit zu bieten. Anderen 
geht es um mehr Verkehrssicherheit und weniger Luftverschmutzung. Wieder andere hof
fen auf einen wirtschaftlicheren OPNV, von - meist vorübergehender - Begeisterung für 
neue Technik (Alweg-Bahn!) ganz abgesehen. 

49) Angaben des Deutschen Städtetages, zitien nach dem Bericht der Bundesregierung über die Folgekosten des 
öffentlichen Personennahverkehrs, BT~Drucksache 7/4556 vom 12. 1. 1976. 

~) So: Heinrich, a.a.O. 
51) Vgl. Becker, Hann01Jer und Hesse, Kabinentaxi: ein neuer Weg für den Stadtverkehr von morgen, in: Perso

nennahverkehr- Probleme und Prognosen, Verkehrsbeilage der Süddeutschen Zeitung, Nr. 103 vom 5. 5.1976. 
~2 ) Vgl. VOV, ,.Konzept '76«, S. 52. 
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Daß sich alle diese Ziele gleichzeitig erreichen lassen, ist wenig wahrscheinlich. Mehr Be~ 
quemlichkeit kostet im Zweifel mehr Geld, und mehr Sicherheit und weniger Luftver. 
schmutzung dürften, ebenso wie ein wirtschaftlicherer OPNV, nicht ohne einen gewissen 
Verzicht auf Bequemlichkeit zu haben sein. über die Prioritäten muß politisch entschieden 
werden. Politische Entscheidungen kommen aber an den Wünschen und Gewohnheiten der 
Bürger nicht vorbei. Kostspielige Neuerungen zur Befriedigung der Bedürfnisse von gestern 
wären Geldverschwendung. Man würde nur erleben, daß das neue Angebot nicht oder zu
mindest nicht in der erwarteten Weise angenommen wird. 

An sich entspräche das Kabinentaxi durchaus dem allgemeinen Zug zum individualverkehr, 
und es würde gleichzeitig bei geringerer Luftverschmutzung mehr Sicherheit bieten als der 
Kraftverkehr (einschließlich des sogenannten »Sicherheitsautos«, dessen Panzer-Eigenschaf
ten zwar den Insassen helfen würden, fremde und eigene Gewaltakte unversehrt zu über
stehen, ungeschützten Fußgängern und Rad- und Kleinkrafdahrern aber vermutlich Angst 
und Schrecken einjagen würden.) 
Um einen allgemeinen Haus-Halls-Verkehr zu ermöglichen, müßte das Kabinentaxi aller
dings eine ungewöhnlich hohe Netz- und Haltestellendichte aufweisen. Wie auch in anderen 
Fällen konkurrierender Systeme - man denke an den Wettstreit zwischen der Rad/Schiene
Technik und der Magnetschwebe-Technik 53) - wird deshalb zunächst zu prüfen sein, ob 
nicht ein Ausbau des vorhandenen Systems wirtschaftlicher ist. Möglicherweise ist es billiger, 
den Kraftverkehr durch Leitvorrichtungen sicherer und harmonischer zu machen. Aber 
das ist wieder eine Frage, die von der Technik zu beantworten ist. 

IV. Finanzierung 

1. Bisherige Entwicklung 

Der Gesetzgeber ging im Jahre 1961 stillschweigend davon aus, daß die Unternehmen, für 
die das PBefG gelten sollte, in der Lage sein würden, sich selbst zu tragen. Infolgedessen 
unterließ er es, Vorsorge für den Fall zu treffen, daß die eigenen Erträge der Unternehmen 
zur Finanzierung der von ihnen erwarteten Leistungen nicht ausreichen würden. 

Es wäre müßig, dem Gesetzgeber heute deswegen Vorwürfe zu machen. Immerhin hat~e 
damals sogar die Bundesbahn, die im Jahre 1975 Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt I.n 
Höhe von mehr als 10 Mrd DM benötigte und erhielt, eine fast ausgeglichene Rechnung. Die 
OPNV-Unternehmen selbst haben sich über die »Unterlassung« seinerzeit auch nicht be
schwert. Das ändert freilich nichts daran, daß die geltende Regelung nicht den heutigen 
Erfordernissen entspricht. 
Nicht alle Unternehmen, für die das PBefG gilt, befinden sich in finanziellen Schwierig
keiten. Im Mietwagenverkehr, der seit der bereits erwähnten Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts 54) keiner Bedürfnisprüfung mehr unterworfen ist, dürfte Kostendeckung ~r
reicht werden. Andernfalls wäre diese Sparte des Personenverkehrs, deren Angebot freier 
unternehmerischer Entscheidung unterliegt, nicht mehr auf dem Markt vertreten. 
Auch vom Taxiverkehr ist anzunehmen, daß er sich zumindest trägt. Wie gelegentlich 
zu hören ist, werden Taxi-Konzessionen für nicht geringe Beträge gehandelt. Das läßt 

H) Vgl. Rudzinski, Keine Chance für die Magnetschwebebahn, in: Frankfuner Allgemeine Zeitung vom 10.3.1976. 
54) Vgl. Anmerkung 37. 
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darauf schließen, daß die Reste der Bedürfnisprüfung, die das Bundesverfassungsgericht für 
den Taxiverkehr noch gelten ließ, in Verbindung mit speziellen Marktbedingungen das 
Angebot relativ knapp halten und damit das Preisniveau stützen. 

Schließlich ist davon auszugehen, daß die Unternehmen, die Werkverkehr betreiben, auf 
ihre Rechnung kommen. Der Werkverkehr ist ein Kostenfaktor, und Kostenfaktoren sind 
auf die Dauer nur tragbar, wenn sie sich in der Preiskalkulation unterbringen lassen. Ent
sprechendes dürfte für Unternehmen gelten, die Verkehr betreiben, der vom PBefG 
freigestellt ist wie insbesondere der Schülerverkehr. 

Die Situation der Linienverkehrs-Unternehmen, der OPNV-Unternehmen im engeren 
Sinne, hat sich jedoch zunehmend verschlechtert. Diese Unternehmen genießen zwar dank 
der in diesem Bereich unangetastet gebliebenen Bedürfnisprüfung einen gewissen Konkur
renzschutz, aber nur gegenüber anderen Liniendiensten und nicht auch gegenüber dem Ge
legenheitsverkehr und dem Individualverkehr. Der Kranke wird also vor dem Schwachen ge
schützt, aber nicht vor dem Gesunden und dem Starken. 

So ist es kein Wunder, daß der Linienverkehr da. wo er nicht im Verbund mit Gelegen
heitsverkehr oder vom Gesetz freigestelltem Verkehr betrieben wird bzw. betrieben werden 
kann, ganz überwiegend Verluste macht. Jahresfehlbeträge von 300 Mio DM im Münchener 
und von 200 Mio DM im Hamburger Verkehrsverbund sprechen eine deutliche Sprache, 
ganz zu schweigen von der Kostenunterdeckung im Schienenpersonennahverkehr der Bun
desbahn, die 1975 mehr als 3,5 Mrd DM betrug. Darüber können stattliche Benutzerzahlen 
bei neuen U- und S-Bahnen nicht hinwegtrösten. 

Der Gesetzgeber hatte sich das ganz anders vorgestellt. Nach § 39 Absatz2 PBefG hat 
die Genehmigungsbehörde "die Beförderungsentgelte insbesondere daraufhin zu prüfen, ob 
sie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmers, einer ausreichenden 
Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals und der notwendigen technischen Entwicklung 
angemessen sind und mit den öffentlichen Verkehrsinteressen in Einklang stehen«. 

Der Gesetzgeber war also nicht nur der Meinung, daß die OPNV-Unternehmen die tech
nische Weiterentwicklung selbst finanzieren könnten, sondern er wollte auch noch dafür 
sorgen, daß die Kunden des OPNV nicht zu stark belastet würden. In Wirklichkeit steht 
beides schon längst nicht mehr zur Diskussion. Was die Genehmigungsbehörden heute 
vorgelegt bekommen, bewegt sich in der Regel weit unterhalb der Kostendeckungsgrenze 
und ist meist das Ergebnis sorgfältigen Abwägens möglicher politischer Widerstände. Inso
fern hat sich die nicht recht geglückte Formulierung »Tilgung des Anlagekapitals« (ge
meint war zweifellos Tilgung der Verbindlichkeiten) als treffende Kennzeichnung des tat
sächlichen Verlaufs der Dinge erwiesen. 

Die Diagnose fand statt, die Therapie ließ auf sich warten. Für die Kostenunterdeckung im 
Personennahverkehr der Bundesbahn mußte ohnehin der Bund aufkommen. der Postreise
dienst wurde postintern durch den Fernsprechdienst subventioniert, d ie kommuna1en Ver
kehrsbetriebe lebten weitgehend vom Verbund mit kommunalen Energieversorgungsunter
nehmen, und die im OPNV tätigen Privatunternehmer halfen sich selbst, indem sie Linien
und anderen Verkehr kombinierten. 

Schließlich erkannte der Bund wegen der zunehmenden politischen Brisanz der Berufs- und 
vor allem der Schülertarife mit der Gewährung spezifischer Zuschüsse für den Schienen
personennahverkehr der Bundesbahn in seinem Zuständigkeitsbereich die Zuschußbedürftig
keit des OPNV grundsätzlich an. Die Bereitstellung von Teilen der Mineralölsteuer, einer 
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Bundessteuer, für die Infrastruktur des OPNVSS) und die Rückerstattung der Mineralöl~ 
steuer im Omnibus-LinienverkehrS6) reichten bereits über den sachlichen Zuständigkeits_ 
bereich des Bundes hinaus. 

Die Länder standen nicht zurück. Sie befreiten den Omnibus-Linienverkehr von der Kraft
fahrzeugsteuer, einer Ländersteuer 57), und erweiterten, zumindest teilweise, die Lehr- und 
Lernmittelfreiheit um die kostenlose Beförderung der Schüler zwischen Wohnung und 
Schule und der Lehrlinge zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte. 

Ergebnis: Zuschüsse und Steuererleichterungen hier und da, aber kein geschlossenes Kon
zept. Mitunter reichen die Subventionen zur Kostendeckung aus, meistens aber nicht, VOr 
allem nicht in den Ballungsgebieten. Lästig für alle Beteiligten ist außerdem das Nebenein~ 
ander von Zuschüssen mit und ohne Rechtspflicht sowie der Umstand, daß die Zuschüsse 
teils vom Bund, teils vom Land und teils von der Gemeinde oder einem Gemeindever
band gezahlt werden und daß die unternehmenspolitischen Entscheidungen keiner einheit
lichen parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Auf solcher Basis die Geschäfte zu führen ist 
schwierig, und die permanente Forderung des VOV, endlich klare finanzielle Verhältnisse 
zu schaffen 58), ist vollauf berechtigt. 

2. Mögliche Regelung 

2.1. Auftrag,prinzip 

Die Aufgaben, die die einzelnen OPNV-Unternehmen heute wahrnehmen, dürften nur zu 
einem geringen Teil von einer politisch verantwortlichen Instanz im voraus festgelegt wor
den sein. Eine solche Festlegung im voraus wäre aber die Voraussetzung für die Bereitstel
lung entsprechender Mittel in der Finanzplanung von Bund, Ländern und Gemeinden oder 
Gemeindeverbänden und damit für Ausgewogenheit im Verhältnis zwischen Aufgaben
planung und haushaltsmäßiger Absicherung. 

Bisher folgten die überlegungen, wie die Unternehmen des OPNV aus ihren finanziellen 
Schwierigkeiten herauskommen könnten, dem Bundesbahnkonzept einer rechnerischen 
Zweiteilung des Unternehmens in einen sich selbst tragenden und einen zuschußbedürfti
gen Bereich. Gesetzesmodell ist § 28 ades Bundesbahngesetzes, wonach bei unterstellter 
prinzipieller Erreichbarkeit eines finanziellen Gleichgewichts für kostenerhöhende oder 
ertragsmindernde politische Auflagen ein Ausgleich aus der Bundeskasse gewährt wird. 

Daß dieses Modell bei der Bundesbahn nicht funktionierte, weil es nicht gelang, einen Un
ternehmensbereich abzugrenzen, von dem angenommen werden konnte, daß die Kosten auf 
Dauer oder zumindest für längere Zeit durch eigene Erträge der Bundesbahn gedeckt wer
den würden, hielt nicht davon ab, einen gleichartigen Versuch auch im OPNV zu machen. 
Erster Schritt in dieser Richtung ist, wie schon erwähnt 59), die teilweise Erstattung der 
Differenz zwischen Kosten und Erträgen im Ausbildungsverkehr. 

Natürlich ist es denkbar, diesem ersten Schritt weitere folgen zu lassen, etwa den 
vollen Ausgleich im Ausbildungsverkehr sowie einen entsprechenden Ausgleich im Berufs-

55) Vgl. S 2 Ziffer 2 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.J.1972, 
BGBI I Seite 502. 

56) Vgl. Artikel 2 des Verkehrsfinanzgesetzes vom 28.2.1972, 8GBIl Seite 202. 
H) Vgl. S 5 ades Kraftfahrzeugsteuergesetzes in der Fassung vom 1.12. 1972, BGBI I Seite 2210. 
58) Vgl. .. Konzept '76«, besonders S. 32. 
5') Vgl. oben vor Anmerkung 11. 
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verkehr, wie ihn der Regierungsentwurf vom 22.4.1974 bereits vorgesehen hatte 60). Auf 
diese Weise könnte man sich durch die Schwierigkeiten hindurchlavieren. Aber auf längere 
Sicht wird man sich wohl doch zu der Erkenntnis durchringen müssen, daß es müßig ist, 
einen einheitlichen Liniendienst in zuschußfähige und nicht-zuschußfähige Elemente aufzu
spalten, zumal infolge der Verbundproduktion jeder zusätzliche bezuschußte Personen kilo
meter die Kosten des nicht-zuschußfähigen Leistungsbereichs vermindert und umgekehrt 
jeder nicht verkaufte Personenkilometer aus dem nicht-zuschußfähigen Bereich die Kosten 
des zuschußfähigen Bereichs und damit den Zuschußbedarf erhöht. 

Das Prinzip der Eigenwirtschafdichkeit paßt nicht zum heutigen OPNV. Eigenwirtschaft
lichkeit ist eine notwendige Bedingung für erwerbswirtschaftliche Unternehmen, die sich im 
Wettbewerb behaupten müssen. Bei solchen Unternehmen spielt es in der Regel keine Rolle, 
womit Geld verdient wird, sondern es kommt darauf an, daß Geld verdient wird. Eigen
wirtSchaftlichkeit als unternehmenspolitische Zielvorgabe ist ferner sinnvoll bei Unterneh
nehmen, denen eine Monopol- oder eine Alleinanbieterstellung verliehen worden ist, damit 
sie bestimmte öffentliche Aufgaben ohne Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln erfüllen 
können. 

In allen anderen Fällen kann Eigenwirtschaftlichkeit nicht mehr als eine erwünschte Neben
wirkung sein. Schwimmbäder mögen sich an heißen Sommertagen rencieren. Sie stehen aber 
der Bevölkerung auch bei kühlem Wetter zur Verfügung, und jedermann hält es für selbst
verständlich, daß das Eintrittsgeld nicht nach dem Kostendeckungsprinzip kalkuliert wird. 
Wir werden uns daran gewöhnen müssen, daß OPNV-Unternehmen wie Schwimmbäder aus 
eigener Kraft nur eine Teilkostendeckung erreichen können. Wenn die allgemeine Meinung 
dahin geht, daß der OPNV unentbehrlich ist, dann müssen auch die finanziellen Kon
sequenzen in Kauf genommen werden. Das ist beim OPNV nicht anders als bei der Eisen
bahn 6'). 

Verzicht auf Eigenwirtschaftlichkeit heißt natürlich nicht Verzicht auf Wirtschaftlichkeit. 
Nachprüfbare Kriterien der Wirtschaftlichkeit in Bereichen, die wegen einer staatlichen 
Existenzgarantie keinem Zwang zur Selbsterhaltung unterliegen, sind nicht leicht zu finden. 
Aber das ist ein gemeinsames Problem aller öffentlichen Einrichtungen, gleichviel, ob sie 
über eigene Einnahmen verfügen oder nicht. 

Verzicht auf eine ohnehin nicht erreichbare Eigenwirtschaftlichkeit bedeutet, daß die finan
zielle Verantwortung auf den Auftraggeber und die zuständige politische Kontrollinstanz 
übergeht. Wegen dieser unvermeidlichen Folge fehlte es bisher an der Bereitschaft, einen 
solchen Verzicht auszusprechen. Einige meinten auch, das gesetzliche Gebot der Eigenwin
schaftlichkeit übe Druck auf die Unternehmensführung aus. Diese Annahme hat sich jedoch 
~ls irrig erwiesen. Eine auf Unmögliches gerichtete Forderung rechtfertigt am Ende selbst 
Ihre Nichterfüllung. Es wird vielmehr notwendig sein, erreichbare Ziele zu formulieren, 
um eine ~Als-ob-Politik« zu vermeiden, die sich in ständigem Konflikt mit ihrer Glaubwür
digkeit befindet. 

Das Auftragsprinzip, wie es hier verstanden wird, besteht aus zwei Teilen, aus dem Lei
stungsauftrag, der Linien und Fahrpläne umfaßt, wie sie bei nüchterner Beurteilung des 
zu erwartenden Verkehrsaufkommens benötigt werden, und der finanzwirtschaftlichen 

W) Vgl. Anmerkung 12. 
61) Vgl. Storsberg, G., Zukunft der Eisenbahn (in: Heft 14 der Reihe Vorträge und Studien aus dem Institut 

für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster), 5.21. 
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Zielvorgabe, das heißt der Verpflichtung, mit den zu erwartenden Fahrgeldeinnahmen und 
den vorgesehenen Zuschüssen den veranschlagten Aufwand zu decken. Sache der Unter~ 
nehmensleitung ist es, einen realistischen Wirtschaftsplan aufzustellen und sich daran zu hal
ten. 

Eine politisch zu entscheidende Frage ist es, wie die erforderlichen Haushaltsmittel aufge
bracht werden sollen. Allgemeine Steuern kommen dafür in Betracht, aber auch die Erhe
bung einer Nahverkehrsabgabe ist ein denkbarer Weg. Belastet werden sollte die gesamte 
Bevölkerung und nicht nur ein bestimmter Teil, der unter ganz anderen Gesichtspunkten ab
gegrenzt ist wie beispielsweise die Kundschaft der kommunalen Energieversorgungsunter_ 
nehmen. 

Konzessionsabgaben, sofern es noch welche geben sollte, haben in einem solchen System 
keinen Platz. Ebensowenig erscheint es angebracht, innerhalb des OPNV den Schienen
verkehr schlechter zu stellen als den Omnibusverkehr, wie dies heute noch geschieht. Zwar 
werden für den Bau oder Ausbau von OPNV-Schienenwegen Mittel aus dem Mineralöl
steueraufkommen zur Verfügung gestellt 62), aber die betreffenden Unternehmen bleiben mit 
dem Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwand belastet, während im Omnibus-Linien
verkehr, dank der Freistellung der Linien-Omnibusse von der Kraftfahrzeugsteuer und, per 
Erstattung, von der Mineralölsteuer, keinerlei Wegekostenbeitrag geleistet zu werden 
braucht. Daß die Schienenverkehrs-Unternehmen im Gegensatz zu den Omnibus-Unter
nehmen vielfach Eigentümer ihres Fahrwegs sind, ist kein Ausgleich, denn eine nicht
verlustbringende Nutzung dieses Eigentums ist nur im Falle der gänzlichen oder teilweisen 
Liquidation des Schienenhetriebs möglich. 

Zur Verkehrsinfrastruktur gehören die Verkehrswege sämtlicher Verkehrsmittel. Deshalb 
sollte es generell Aufgabe des Staates sein, die Verkehrswege zu bauen, auszuhauen und zu 
unterhalten, zumal nur dann nach einheitlichen Maßstäben beurteilt und entschieden werden 
kann, welcher Verkehrsweg im Einzelfall gebraucht wird. Konsequenterweise müßte das 
Eigentum an den Verkehrswegen, soweit es noch bei den Verkehrsunternehmen liegt, auf die 
jeweils zuständige Gebietskörperschaft übertragen werden. 

In Anbetracht der schwierigen Ausgangslage und der geringen Veränderungsspielräume der 
Politik ist kurzfristig eine Lösung, die alle Beteiligten befriedigt, kaum zu erreichen. 
Immerhin wäre schon einiges gewonnen, wenn Einigkeit darüber bestünde, daß versucht 
werden muß, so rasch wie möglich die Kompetenzen für Verkehrsplanung, Erteilung des 
Leistungsauftrags und Finanzierung zusammenzulegen und einer einheitlichen parlamen
tarischen Kontrolle zu unterstellen. Nur so läßt sich vermeiden, daß eine aufwendige 
Infrastruktur geschaffen, dann jedoch wegen fehlender Betriebsmittel nur unzureichend ge
nutzt wird oder daß eine von der Nachfrage her mögliche Fahrpreiserhöhung aus Gründen 
politischer Inopportunität unterbleibt und der fehlende Betrag irgendwelchen Unbeteiligten 
angelastet oder gar über den Kapitalmarkt finanziert wird. 

Auf längere Sicht könnte ein den veränderten Verhältnissen angepaßtes OPNV-Konzept 
etwa wie folgt aussehen: 

- Zusammenfassung der Kompetenzen für Verkehrsplanung, Leistungsauftrag und Finanzie
rung; 

- Vereinheitlichung der parlamentarischen Kontrolle; 

62) Vg!. Anmerkung 55. 
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_ wechselseitige Abstimmung von Stadt- bzw. Regionalplanung und Planung der Verkehrs
infrastruktur; 

_ Gestaltung des Leistungsauftrags unter Zugrundelegung der Transportbedürfnisse der
jenigen Personen, die auf den OPNV angewiesen sind; 

_ Bereitstellung der Haushaltsmittel, die außer den erzielbaren Fahrgeldeinnahmen erfor
derlich sind, um den Leistungsauftrag zu finanzieren; 

- periodische Anpassung der Tarife an die Einkommensverhältnisse und den Lebensstan
dard und überprüfung des Leistungsauftrags im Hinblick auf Transportbedürfnisse und 
Haushaltslage. 

2.2. Tarifpolitik 

Es bleibt die Frage zu beantworten, welchen Beitrag die Benutzer zur Finanzierung des 
öPNV leisten sollen. Der OPNV ist, wie schon gesagt, keine Sozialeinrichtung. Deshalb 
wäre es verfehlt, das OPNV-Angebot auf die tatsächlichen oder vermeintlichen Bedürfnisse 
von sozial Schwachen zuzuschneiden. Die Benutzung des OPNV muß vielmehr mit dem 
Selbstverständnis des Durchschnittsbürgers vereinbar sein. Aus dem gleichen Grunde darf 
dem OPNV-Benutzer dann aber auch zugemutet werden, einen Fahrpreis zu bezahlen, der 
dem Marktwert der Beförderungsleistung entspricht. 

Ein allgemeiner Nulltarif wäre jedenfalls keine sinnvolle Verwendung von Steuermitteln, 
denn es ist nicht einzusehen, weshalb Personen, die in der Lage und bereit sind, Fahrgeld 
zu bezahlen, unbedingt auf Kosten der Allgemeinheit umsonst befördert werden sollen. Brot 
und Kartoffeln sind für die Bevölkerung sicherlich nicht weniger wichtig als öffentlicher 
Personennahverkehr. Trotzdem ist bisher niemand auf den Gedanken gekommen, daß Brot 
und Kartoffeln auf Staatskosten unentgeltlich verteilt werden müßten. Dabei wäre hier die 
Mißbrauchsgefahr eher geringer als im Personennahverkehr, weil man zwar Vergnügen daran 
haben könnte, stundenlang mit der Bahn oder mit dem Bus herumzufahren, aber kaum dar
an, über die Sättigungsgrenze hinaus Brot oder Kartoffeln in sich hineinzustopfen. 

Einzelne Nulltarife gibt es bereits. Beispielsweise werden Schüler in vielen Fällen unentgelt
lich befördert. über eine allgemeine Nulltarif-Lösung wäre aber erst dann ernsthaft 
nachzudenken, wenn die Fahrgeldeinnahmen nicht mehr oder nicht mehr wesentlich über 
de.n Kosten der Fahrgelderhebung liegen würden. Davon kann zur Zeit noch keine Rede 
sem. 

Wenn es also beim Fahrgeld bleibt, dann sollte im Hinblick darauf, daß jedes Weniger die 
Allgemeinheit zusätzlich belastet, als »angemessen« derjenige Betrag angesehen werden, der 
vom angesprochenen Benutzerkreis gerade noch akzeptiert wird. Dabei kann es natürlich 
nicht auf beifällige oder mißmutige Äußerungen ankommen, sondern allein auf das tat
sächliche Verhalten. Eine solche Preispolitik schließt ein, daß die Fahrpreise von Zeit zu 
Zeit der Einkommens- und Geldwertentwicklung angepaßt werden. Die Kosten des OPNV 
sind als Maßstab der Fahrpreisanpassung weniger gut geeignet, weil sie mit der Zahlungs
bereitschaft der Benutzer in keinem erkennbaren Zusammenhang stehen. 

Streiten läßt sich d~rüber, ob es zweckmäßig ist, Sozialrabatte zu gewähren. Abgesehen da
von, daß es auch keine nach dem Einkommen gestaffelten Müllabfuhrgebühren gibt, ist 
nicht recht zu erkennen, inwiefern beispielsweise Berufstätige bedürftiger sein sollen als et
wa Hausfrauen. In Wirklichkeit werden die Berufstarife wohl auch nur noch aus taktischen 
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Gründen als »Sozialtarife« bezeichnet. Die OPNV-Unternehmen sind längst dazu überge_ 
gangen, die Zahlungs bereitschaft ihrer Kunden abzutasten, statt zwischen allgemeinen Zeit
karten und Zeitkarten für den Berufsverkehr zu unterscheiden. 

Im übrigen sind »5ozialtarife« auch gar nicht so besonders sozial, weil sie einen niedri
gen sozialen Status geradezu plakatieren. Wenn Hilfe notwendig ist, dann sollte es Auf
gabe der Sozialpolitik sein, die Bedürftigen in die Lage zu versetzen, normale Fahrpreise zu 
bezahlen. Ähnlich wie Wohnungsmieten für sozial Schwache durch Wohngeld auf ein ver
tretbares Niveau heruntersubvencioniert werden, können in entsprechenden Fällen Trans
portkosten durch Fahrgeldzuschüsse gesenkt werden, und zwar auch bei Taxi-Benutzung, 
wenn das Taxi als öffentliches Verkehrsmittel für den Steuerzahler billiger ist als ande
re Verkehrsmittel 63 ). 

Eine Ausnahme kann man für den Ausbildungsverkehr gelten lassen, nachdem politisch ent
schieden ist, daß Ausbildung Sache der Allgemeinheit ist und die Beförderung der Auszu
bildenden zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte einschließt. Freilich wäre es dann kon
sequenter, auf Fahrgeld ganz zu verzichten, wie dies vielfach schon geschieht, statt An
erkennungsgebühren zu kassieren, bei denen nun wirklich zu fragen ist, ob sie nicht durch 
die Erhebungskosten aufgezehrt werden. 

3. Versorgung ländlicher Gebiete 

Ein Problem besonderer Art ist der Personennahverkehr in ländlichen Gebieten. Die Forde
rung, auch in diesem Bereich wirtschaftlich zu denken, wird mitunter mißverstanden. 
Einige meinen, es sei nicht gerechtfertigt, die wachsende Zuschußbedürftigkeit des Schie
nenpersonennahverkehrs in den Ballungsgebieten als unvermeidlich hinzunehmen, gleichzei
tig aber zu verlangen, daß der Straßenpersonenverkehr, der in der Fläche an die Stelle des 
Schienenpersonennahverkehrs getreten ist oder noch treten soll, sich selbst zu tragen habe. 

Dieser Vergleich hinkt. Was den Schienenpersonennahverkehr in den Ballungsgebieten zu
schußbedürftig macht, ist in erster Linie die teuere Infrastruktur. Wenn für deren Bau 
Steuermittel zur Verfügung gestellt werden, so ist das, wie bereits ausgeführt wurde, im 
Ergebnis weniger als die völlige Freistellung des Omnibus-Linienverkehrs von Verkehrs
wegeabgaben. Von einer Benachteiligung der ländlichen Gebiete kann zumindest in dieser 
Hinsicht keine Rede sein. 

Im übrigen kommt es nicht darauf an, was die Verkehrsbedienung den Bund, das Land 
oder die Gemeinde kostet, sondern allein darauf, was der Bevölkerung an Verkehrslei
stungen geboten wird. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der Ersatz von teuerem Schie
nenpersonennahverkehr durch weniger aufwendige Omnibus-Liniendienste keine Sparmaß
nahme zu Lasten der Bevölkerung, denn in der Regel verbessert sich die Verkehrsbedie
nung, weil der Omnibus mehr und günstiger gelegene Haltestellen anzufahren pflegt. 

Daß es nicht teuerer wird, dafür sorgt die bereits weitgehend verwirklichte Tarifparität 
zwischen dem Schienenpersonentarif der Bundesbahn und dem Bahnbus-Tarif, ergänzt 
durch die Zusage der Bundesbahn, im Schienenersatzverkehr auch insoweit Preisgleich
heit zu praktizieren, als eine rechtliche Verpflichtung hierzu noch nicht besteht. 

Das OPNV-Problem der Fläche ist also nicht die Verlagerung von Schienenpersonenver
kehr auf die Straße. Dies ist allein eine Frage der Zweckmäßigkeit der Verwendung öf-

1>3) VgL Fiedler,/., a.a.Q., S. 159. 
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fentlicher Mittel. Vielmehr geht es um die Bedienung solcher Verkehrsverbindungen, in 
denen die Nachfrage auch für einen Omnibus-Linienverkehr nicht oder nicht mehr ausreicht. 

Durch die Gebietsreform hat sich hier kaum etwas verbessert. Zwar wurden mit der Kon
zentration von Verwaltungsbehörden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen zugleich 
Verkehrsziele zusammengefaßt. Aber die Ausgangspunkte des Verkehrs zu den neuen zen
tralen Stellen sind breit gestreut. 

Um so mehr müssen die vorhandenen Möglichkeiten genutzt werden. Ärgerlich für die Be
troffenen und aus der Sicht der Allgemeinheit wenig sinnvoll ist es, wenn Schüler
mütter nicht mit zur Stadt fahren dürfen, obgleich im Schülerbus noch Platz ist, nur weil 
es sich um »freigestellten« Schülerverkehr handelt und die Freistellung sich auf die Be
förderung von Schülern beschränkt. 

Abhilfe läßt sich entweder dadurch schaffen, daß in die Freistellungs-Verordnung eine 
Vorschrift eingefügt wird, wonach die gelegentliche Mitnahme von Nicht-Schülern gegen 
Entgelt zulässig ist, oder auch in der Weise, daß die Genehmigungsbehörden ermächtigt wer
den, in bestimmten Fällen über den derzeitigen Rahmen der Freistellungs-Verordnung hin
auszugehen. Die Abrechnungsprobleme sollten zu lösen sein - am besten so, daß für die 
Unternehmer ein Anreiz besteht, weitere Personen mitzunehmen, und daß diejenige Stelle, 
die die Schülerbeförderung finanziert, eine gewisse Entlastung erfährt. 

Entsprechendes würde zu gelten haben, wenn auch der Berufsverkehr vom PBefG frei
gestellt oder einem vereinfachten Genehmigungsverfahren - ohne Bedürfnisprüfung - un
terworfen würde. Auch die angeregte Einbeziehung des Taxiverkehrs in den QPNV läge 
im Interesse der ländlichen Gebiete, weil hier der Streuverkehr, der vom Linienverkehr nur 
mit unverhältnismäßig großem Aufwand bedient werden könnte, einen besonders hohen An
teil hat. 

Im übrigen wird der Tatsache Rechnung zu tragen sein, daß auch die Bevölkerung länd
licher Gebiete den Individualverkehr bevorzugt, und zwar nicht gezwungenermaßen, 
weil es an ausreichenden Liniendiensten fehlt, sondern, wie überall, der Schnelligkeit und 
der Bequemlichkeit wegen. Wahrscheinlich würde es der berechtigten Forderung nach 
gleichwertiger staatlicher Versorgung ländlicher Gebiete besser entsprechen, wenn der 
dortigen Bevölkerung eine Kraftfahrzeugsteuerermäßigung eingeräumt würde, so schwierig 
die Abgrenzung auch sein mag. Für den Staat wäre das vermutlich sogar billiger als die Sub
ventionierung ungenügend ausgelasteter Liniendienste. 
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Summary 

The affer for urban public transport has more than hitherto to be orientated towards the demand. This 
passes also for new techniques. The number of those who depend on urban public transport i5 reellrrent. 
In competition with the private car urban puhlie transport will ooly maintain by aHering comparable 
canditions. lt i5 a question of covering the costs to da it or not. As far as there will be 00 private 
alternative, the employment of puhlie means to safeguard a minimum affer of transport facilities i5 
justified. 

Resume 

L'offre sur le secteur du transport publique urbain devrait se diriger vers 1a demande dans une mesure 
plus forte que jusqu'a prl!sent. Ceci s'applique aussi a de nouvelles techniques. Le nombre de ceux qui 
dependent du transport publique urbain est regressif. En concurrence avec la voirure privee le transport 
publique urbain ne se maintiendra qu'en oHrant des conditions comparables. C'est une question de 
cofits de le faire ou non. En tant qu'il n'y aura pas des alternatives privees,l'emploi de moyens publiques 
servant a garantir une oHre minimum de prestations de transport est justifie. 

Ein Investitionsmodell für die Einrichtung eines Containerdienstes 

Ein Investitionsmodell für die Einrichtung 
eines Containerdienstes V' 

VON PROFESSOR DR. HORST SEELBACH UND 

DR. ]OACHIM ROHLFFS, HAMBURG 

1. Einführung 

1.1 Kennzeichnung der Entscheidungssituation 
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Kennzeichen des modemen Seetransportes ist die im Vergleich zum konventionellen See
transport erheblich gesteigerte Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig wesentlich erhöhten In
vestitionsaufwendungen für Schiffe, Umschlaganlagen und Inventar 1). Daneben bedingt die 
Einführung eines Containerdienstes eine Änderung der Gewichtung der Kostenbestand
teile, die langfristig ihrerseits Veränderungen in allen Betriebsbereichen eines Reederei-, 
Hafen- oder Hilfsbetriebes zur Folge hat 2). Ohne auf diese nicht unwesentlichen Sekundär
und Tertiäreffekte der neuen Transporttechnologie weiter einzugehen 3), soll im folgenden 
ein Entscheidungsmodell formuliert werden, das die Situation eines Reedereibetriebes ab
bildet, der die Einrichtung eines Containerdienstes plant. Die Situation kann durch folgende, 
zum Teil möglicherweise vereinfachende, Annahmen umrissen werden: 

(1) Das Fahrtgebiet ist vorgegeben. Insbesondere ist bereits die Entscheidung gefallen, daß 
ein regelmäßiger Dienst zwischen zwei Ranges unterhalten werden soll. Jede Range umfaßt 
eine Anzahl von Häfen, deren geographische Entfernung untereinander im Vergleich zur 
Distanz zwischen den Ranges nur gering ist. Dem Unternehmen liegen alle relevanten Daten 
über die Häfen, wie maximal zulässiger Tiefgang, Ausstattung mit Umschlageinrichtungen, 
durchschnittliche Wartezeit, Umschlaggeschwindigkeit etc. sowie über die Infrastruktur des 
Hinterlandes vor, so daß alle technischen Kriterien für die Auswahl der Häfen gegeben sind. 
Diese Auswahl ist bereits in vorhergegangenen Planungsprozessen vorgenommen worden. 
Ferner ist darüber entschieden worden, in welcher Reihenfolge die Häfen nacheinander ange
laufen werden sollen. Die Zeiten für Revierfahrten innerhalb der einzelnen Ranges und die 
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